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Sehr geehrter Herr Promny, 

 

vielen Dank für die Einladung zur öffentlichen mündlichen Anhörung des 
Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses des Hessischen Landtags 
zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur 
Änderung des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes – Drucksache 
20/5996 – sowie für die Möglichkeit, zum Gesetzentwurf Stellung zu 
nehmen. Diese Möglichkeit nehme ich hiermit gerne wahr. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
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Heidelberg, den 22. Juli 2021 

Stellungnahme des Deutschen Krebsforschungszentrums zum Gesetzentwurf 

zur Änderung des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes 

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) begrüßt die Änderungen des Hessischen 
Nichtraucherschutzgesetzes vollumfänglich. Besonders positiv ist, dass das Gesetz nun auch 
E-Zigaretten und Tabakerhitzer erfasst. Die Einbeziehung dieser Produkte in die Rauch-
verbote gewährt erstmals Rechtssicherheit und erleichtert die Durchsetzung des Gesetzes. 
Insbesondere wird dem vorbeugenden Gesundheitsschutz vor möglichen Gesundheitsgefah-
ren für Dritte Rechnung getragen. Das Rauchverbot auf Kinderspielplätzen verbessert den 
Kinder- und Jugendschutz und stärkt die Tabakkontrolle. Das Rauchverbot in Festzelten ver-
bessert den Gesundheitsschutz der Gastronomiemitarbeitenden sowie der Gäste. 

Gleichzeitig bedauert das DKFZ, dass die Gelegenheit nicht genutzt wird, ein umfassendes 
Rauchverbot einzuführen und insbesondere die gesamte Gastronomie vollständig rauchfrei zu 
machen. Der Gesetzentwurf erlaubt weiterhin Ausnahmen vom Rauchverbot und ermöglicht 
in vielen Einrichtungen, Räume zum Rauchen einzurichten. Insbesondere ermöglicht der 
Gesetzentwurf weiterhin, dass in gastronomischen Betrieben Räume zum Rauchen ein-
gerichtet werden, dass ganze Gaststätten als Raucherkneipen deklariert werden, und dass bei 
geschlossenen Gesellschaften geraucht werden darf. Spielbanken sind vollkommen vom 
Rauchverbot ausgenommen. Dadurch bleiben Gäste und Mitarbeitende in Gastronomie und 
Spielbanken weiterhin einer hohen Tabakrauchbelastung und damit auch einer hohen 
Gesundheitsgefährdung ausgesetzt; die Mitarbeitenden sind infolgedessen gegenüber Perso-
nen an anderen – rauchfreien – Arbeitsplätzen benachteiligt. 

Darüber hinaus erfüllt der Gesetzentwurf die Vorgaben des WHO-Rahmenübereinkommens 
zur Eindämmung des Tabakgebrauchs (WHO FCTC) nur unzureichend. Das WHO FCTC 
fordert in Artikel 8 und den zugehörigen Leitlinien wirksame Maßnahmen zum Schutz vor 
Tabakrauch an Arbeitsplätzen, geschlossenen öffentlichen Räumen und sonstigen 
öffentlichen Räumen. 

Aus Sicht des Deutschen Krebsforschungszentrums sind daher folgende weiteren Ände-
rungen am Hessischen Nichtraucherschutzgesetz notwendig: 

1. Die Ausnahmeregelungen vom Rauchverbot, insbesondere für die Gastronomie, sollten 
aufgehoben werden. 

2. § 2 Abs. 6 (weitere Ausnahmen, wenn technische Vorrichtungen einen adäquaten Schutz 
vor Passivrauchen bieten) sollte gestrichen werden.  

Diese Maßnahmen könnten die Wirksamkeit hinsichtlich des Gesundheitsschutzes der 
Gastronomiemitarbeitenden und der Bevölkerung weiterhin verbessern und den Vollzug des 
Gesetzes erleichtern.  
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1. Aufhebung der Ausnahmeregelungen vom Rauchverbot 

Weiterhin hohe Tabakrauchbelastung in der Gastronomie 

In Hessen waren bei der aktuellsten Erhebung, die 2019/2020 bundesweit durchgeführt wurde, 
immer noch 14 Prozent der erwachsenen Nichtraucherinnen und Nichtraucher regelmäßig 
Tabakrauch in Innenräumen ausgesetzt, jede/jeder vierte davon täglich; dies entspricht der 
durchschnittlichen Passivrauchbelastung im Bundesdurchschnitt.25 Ein konsequenter Schutz 
von Nichtrauchenden ist somit nicht gewährleistet. 

Auch wenn man die Partikelbelastung in der Gesamtheit der Lokale mit der Partikelbelastung 
in Lokalen mit vollständigem Rauchverbot vergleicht, wird deutlich, dass eine konsequent 
umgesetzte Gesetzgebung ohne Ausnahmeregelungen die Tabakrauchbelastung viel stärker 
reduzieren würde (Abb. 1).6  

Abbildung 1: Vergleich der durchschnittlichen Konzentration von 
lungengängigen Partikeln einer Größe bis 2,5 μm in der Raumluft von deutschen 
Gastronomiebetrieben mit und ohne vollständigem Rauchverbot im Jahr 2009. 
Angegeben sind die arithmetischen Mittelwerte in μg/m3. Abbildung entnommen 
aus DKFZ, 2010.6 

Für die Gastronomiemitarbeitenden bestehen daher immense Unterschiede in der Gesund-
heitsgefährdung, je nachdem, ob sie in einem Lokal mit vollständigem Rauchverbot oder in 
einem mit Ausnahmeregelung arbeiten. Mitarbeitende eines Betriebs mit einem Raum für Rau-
chende oder einer Raucherkneipe sind einer 5- bis 11-fach höheren Tabakrauchbelastung – 
und damit einer deutlich erhöhten Gesundheitsgefährdung – ausgesetzt als Mitarbeitende 
eines vollständig rauchfreien Lokals.6 Auch wenn geschlossene Gesellschaften während ihres 
Aufenthalts in einer Gaststätte rauchen, sind die Mitarbeitenden, aber auch anwesende 
Nichtrauchende und Kinder, großen Mengen Tabakrauch ausgesetzt. Wird für eine 
geschlossene Gesellschaft ein sonst rauchfreier Gastraum genutzt, bleiben Schadstoffe aus 
dem Tabakrauch weit über die Nutzung durch die geschlossene Gesellschaft hinaus auf 
Oberflächen zurück. Von dort gelangen die Schadstoffe wieder in die Raumluft („Thirdhand 
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Smoke“). Menschen können Rückstände aus Tabakrauch aus der Raumluft oder von 
Oberflächen über die Haut, den Mund und die Lunge in den Körper aufnehmen. Die bislang 
wenigen Studien zu möglichen Gesundheitsrisiken deuten darauf hin, dass Thirdhand Smoke 
möglicherweise ein Gesundheitsrisiko bergen könnte.4,8 

Ganz besonders hoch ist die Tabakrauchbelastung – und damit auch die Belastung mit zahl-
reichen Schadstoffen – in Shisha-Bars. Die Belastung mit lungengängigen Partikeln liegt dort 
deutlich über der Menge von 25 µg/m3, die von der WHO als Maximalbelastung für eine täg-
liche Belastung im Freien angegeben wird. Auch die Belastung der Raumluft mit Nikotin ist 
deutlich erhöht.10,11,15,20 Im Raum anwesende Nichtrauchende nehmen die Schadstoffe aus 
dem Rauch in den Körper auf. Dazu gehören neben dem giftigen Kohlenmonoxid auch Niko-
tin12, das atemwegsreizende Acrolein13 und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, 
von denen viele krebserzeugend sind.19 

Der Rauch von Wasserpfeifen, die mit tabakfreien Mischungen betrieben werden, enthält, 
abgesehen von Nikotin, die gleichen Schadstoffe wie mit Wasserpfeifentabak betriebene.3,24 
Der Ersatz der Kohle durch ein elektronisches Heizelement reduziert zwar die Menge einzelner 
Schadstoffe, die Menge von Acrolein und Furanen (möglicherweise krebserzeugend), steigt 
aber an.2,9,14 Auch elektronisch beheizte und anstelle von Tabak mit Shiazo-Steinen bestückte 
Wasserpfeifen belasten die Raumluft mit Schadstoffen, darunter auch Substanzen, die als 
möglicherweise krebserzeugend eingestuft sind.22 Da alle Arten von Wasserpfeifen die Raum-
luft mit Schadstoffen belasten, sollten alle Wasserpfeifen, also sowohl mit Wasserpfeifentabak 
als auch mit tabakfreien Mischungen betriebene sowie elektronisch beheizte, gleich behandelt 
werden.14 

Die Streichung sämtlicher Ausnahmeregelungen für die Gastronomie, einschließlich Shisha-
Bars, und in Spielbanken würde den Gesundheitsschutz der Gäste und vor allem der 
Mitarbeitenden deutlich verbessern und würde für Mitarbeitende den Gesundheitsschutz mehr 
der Situation von Beschäftigten in anderen Branchen angleichen. 

Ausnahmeregelungen führen zu Vollzugsproblemen 

Die weiterhin erhöhten Messwerte in der deutschen Gastronomie sind zum einen darauf 
zurückzuführen, dass viele Lokale die in den Nichtraucherschutzgesetzen vorgesehenen Aus-
nahmeregelungen nutzen. Zum anderen gibt es Lokale, die die Vorgaben der Gesetze nicht 
korrekt oder gar nicht umsetzen. So gab es einer im Jahr 2011 vom Deutschen Krebs-
forschungszentrum in zehn Landeshauptstädten durchgeführten Erhebung zufolge insbeson-
dere bei Rauchergaststätten und Räumen für Rauchende Umsetzungsprobleme.7 

Die Wirksamkeit des Gesetzes ist umso größer, je konsequenter es umgesetzt wird. Dazu 
gehört neben der regelmäßigen Kontrolle der Betriebe auch die Sanktionierung von Ver-
stößen. Die Evaluierungen anderer Nichtraucherschutzgesetze zeigen, dass vor allem die 
Ausnahmeregelungen in der Gastronomie Schwierigkeiten beim Vollzug der Gesetze bereiten. 
So entfällt in Mecklenburg-Vorpommern entsprechend der Evaluierung des Nichtraucher-
schutzgesetzes von 2014 der Großteil (40 Prozent) der geahndeten Verstöße gegen das 
Nichtraucherschutzgesetz auf gastronomische Einrichtungen.18 In Baden-Württemberg emp-
finden die Vollzugsbehörden die Ausnahmeregelungen als zu komplex, schwer umsetzbar und 
schwer kontrollierbar, wobei insbesondere die Räume für Rauchende und die Raucherlokale 
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Probleme bereiten. Die Vollzugsbehörden wünschen sich daher ein generelles Rauchverbot 
in der Gastronomie sowie eine Ausweitung des Gesetzes auf Spielhallen und Gaststätten mit 
Spielautomaten. Vor allem hinsichtlich Shisha-Bars werden klarere Regelungen gewünscht.17 
Auch entsprechend dem Evaluierungsbericht des Nichtraucherschutzgesetzes von Nordrhein-
Westfalen betrachten die Ordnungsämter den Vollzug des Gesetzes insbesondere wegen der 
damals noch geltenden Ausnahmeregelungen als außerordentlich schwierig. Kontrollen 
würden vor allem anlassbezogen aufgrund von Beschwerden, teilweise auch stichprobenartig 
durchgeführt. Eine flächendeckende Kontrolle sei wegen der zahlreichen Ausnahmerege-
lungen unverhältnismäßig aufwändig und daher nicht zu gewährleisten.16 Für die Situation in 
Hessen liegen dem DKFZ diesbezüglich keine Daten vor; es ist aber aufgrund der Ähnlichkeit 
der Gesetze davon auszugehen, dass auch in Hessen die Ausnahmeregelungen für die 
Gastronomie den Gesetzesvollzug erschweren.  

Die Aufhebung sämtlicher Ausnahmeregelungen für die Gastronomie, einschließlich Shisha-
Bars, und Spielbanken im Gesetzentwurf könnte daher den Vollzug des Gesetzes und damit 
auch seine Wirksamkeit zum Gesundheitsschutz der Bevölkerung verbessern.  

2. Keine Ausnahmen vom Rauchverbot durch den Einsatz technischer Vorkehrungen  

Lüftungsmaßnahmen senken die Belastung durch Tabakrauch nur unzureichend 

Lüftung21 und Lüftungsanlagen bieten keinen ausreichenden Schutz vor der Rauchbelastung 
– auch nicht vor einer Gefährdung durch Kohlenmonoxid, was in Shisha-Bars ein besonderes 
Problem darstellt.10,23 Trotz vorhandener Lüftungsanlagen liegen in Shisha-Bars die Mess-
werte für Kohlenmonoxid und Partikel weit über den jeweiligen Grenzwerten der US Environ-
mental Protection Agency sowohl für gute Luftqualität als auch für Gefährdungslevel (Abb. 2, 
nachfolgende Seite).23  

Bereits im Jahr 2006 stellte die oberste amerikanische Gesundheitsbehörde fest, dass Lüf-
tungsanlagen nicht vollständig vor der Belastung durch Tabakrauch schützen können.26 Das 
Deutsche Krebsforschungszentrum wies im Jahr 2008 unter dem Aspekt der Krebsprävention 
darauf hin, dass Lüftungsanlagen nicht ausreichen, um vor einer Belastung durch Tabakrauch 
effektiv zu schützen.5 Im Jahr 2020 kam die American Society of Heating, Refrigerating and 
Air-Conditioning Engineers zum wiederholten Male zu dem Schluss, dass Lüftungsanlagen die 
Belastung durch Tabakrauch nicht beseitigen können und dass ein umfassendes Rauchverbot 
die einzig wirksame Maßnahme ist, Gesundheitsschäden zu vermeiden und in Räumen die 
Belastung durch Tabakrauch zu beseitigen.1 
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Box and whisker plots of mean PM2.5 levels (A) at time 1 and time 2 and mean CO levels (B) at time 1 
and time 2 inside six waterpipe cafes in North Carolina. Top, middle and lower ends of boxes represent 
75%, 50% and 25% percentiles, respectively. Whiskers represent maximum and minimum mean 
levels. Solid horizontal lines represent the US Environmental Protection Agency’s (EPA’s) Ambient Air 
Quality index’s ‘hazardous’ level for fine particulate matter (PM2.5) (250.5 μg/m3) and EPA’s 1 hour time 
weighted average exposure limit for CO (35 ppm) for panels A and B, respectively. Dashed horizontal 
lines represents the EPA’s Ambient Air Quality Index’s ‘good’ level for PM2.5 (12 μg/m3) and the EPA’s 
8 hour time weighted average exposure limit for CO (9 ppm) for panels A and B, respectively. 
Abbildung 2: Belastung der Raumluft von Shisha-Bars durch Partikel und Kohlenmonoxid in North 
Carolina. In den Bars sind nach Aussagen der Betreiber Lüftungsanlagen vorhanden.23 

Nur ein vollständiges Rauchverbot schützt Mitarbeitende und Gäste effektiv vor den 
Gefahren des Passivrauchens  

Es gibt keine Menge Tabakrauch, unterhalb derer nicht mit Gesundheitsschäden gerechnet 
werden muss. Verstärkte Lüftungsmaßnahmen können die Raumluftbelastung lediglich redu-
zieren, die Schadstoffbelastung bleibt dennoch in beträchtlichem Ausmaß bestehen.10,21,23 
Kohlenmonoxid-Melder in Shisha-Bars warnen lediglich vor akut gefährlicher Kohlenmonoxid-
Belastung.  

Ein effektiver Schutz vor gesundheitsschädlichen Substanzen im Tabakrauch ist daher nur 
durch ein vollständiges Rauchverbot an öffentlichen Orten gewährleistet1. 
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- per E-Mail - 

 

  

23. Juli 2021 
 
 
Stellungnahme zur Änderung des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes 
 
 
Sehr geehrter Herr Sadkowiak, 
sehr geehrte Frau Bartl, 
 
die vorgeschlagenen Änderungen des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes zur 
Gleichsetzung von herkömmlichen Zigaretten und E-Zigaretten sowie dem Rauchverbot auf 
Kinderspielplätzen können bei der Krebsprävention einen wesentlichen Beitrag leisten, 
weshalb die Hessische Krebsgesellschaft e.V. diese ausdrücklich begrüßt und befürwortet. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

 
Prof. Dr. med. Christian Jackisch 
 

Vorstandsvorsitzender 
Hessische Krebsgesellschaft e.V. 
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Dr.R.Moebus Ober-Eschbacher Str.9 61352 Bad Homburg


Maximilian Sadkowiak 
Ausschussgeschäftsführer HMSI  
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden


Sehr geehrte Damen und Herren,

vorangestellt sei, dass der BVKJ jegliche Maßnahmen, 
die dem Schutz der Kindergesundheit angemessen die-
nen, unterstützt. Das schließt eine Reglementierung von 
E-Zigaretten-Genuss in öffentlichen Räumen ausdrücklich 
ein.
Die Überprüfung und Neufassung des Gesetzes wurde 
nötig, weil die Gültigkeitsdauer zum Ende des Jahres 
2021 ablaufen wird. Das Gesetz soll gleichzeitig an neue 
Gegebenheiten angepasst werden.

Die neuen Gegebenheiten stellen sich aber gegenüber 
alten bisher unberücksichtigten Gegebenheiten als eher 
nachrangig dar. Würde man versuchen, ein Gesetz zu-
kunftssicher zu formulieren, könnte man Genussmittel, 
die Schadstoffe emittieren, generell in öffentlichen Räu-
men und in privaten Räumen, in den sich Kinder und Ju-
gendliche aufhalten einschränken.

Zu unserem Bedauern wurden die Initiativen der Drogen-
beauftragten Frau Mortler 2016, die parteiübergreifende 
Bundesratsinitiative des Bundeslandes Nordrhein-West-
falen 2019 und die Stellungnahmen Fachgesellschaften 
für Kinder- und Jugendmedizin zuletzt 2016, 2018, 
2019ff. nicht in den Gesetzesentwurf integriert.

Stellungnahme zum 2. Hessischen Nichtraucherschutzgesetz 31.7.21 
Seite /1 3
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Für uns Kinder- und Jugendärzte stellt das eine vertane 
Chance dar, endlich die Werbung für jegliche schadstoff-
emittierende Genussmittel und Rauchen in Kraftfahrzeu-
gen in denen sich Kinder oder Jugendliche befinden 
strafbewehrt zu untersagen.
Kinder, die sich in einem geschlossenen Kraftfahrzeug 
befinden in dem geraucht wird, sind hohen Schadstoff-
konzentrationen ausgesetzt. Da sich die Kinder und auch 
die Jugendlichen dieser Gefahr nicht entziehen können, 
muss es Aufgabe des Gesetzgebers sein, hier ein klares 
Zeichen zu setzen. Ein Rauchverbot in Kraftfahrzeugen, 
in denen Kinder und Jugendliche transportiert werden, 
muss in das Gesetz integriert werden. Eine Gefahr, die 
vom Rauchen in geschlossenen Kraftfahrzeugen für Pas-
sivrauchende entsteht, ist in vielen Publikationen nach-
gewiesen und muss hier nicht zitiert werden.

Aus der Pressekonferenz des BVKJ in 2018:
„Tabakrauchbelastete Kleinkinder haben gegenüber un-
belasteten Kindern ein um 50 bis 100 Prozent erhöhtes 
Risiko, an Infektionen der unteren Atemwege, an Asth-
ma, Bronchitis oder Lungenentzündung zu erkranken. 
Daneben kann Passivrauchen bei Kleinkindern zu Mittel-
ohrentzündungen führen. Ferner leidet bei den Kindern 
der Geruchssinn, Herz und Kreislauf sind weniger leis-
tungsfähig. Auch das Risiko, an plötzlichem Kindstod zu 
sterben, wird durch Passivrauchen deutlich erhöht. Des-
halb müssen besonders Kleinkinder, aber auch größere 
Kinder und Jugendliche vor den Gefahren des Passivrau-
chens geschützt werden.“
Die Initiative der Drogenbeauftragten Marlene Mortler 
2016 „Rauchfrei unterwegs“, in der auf die Gefahr durch 
Rauch in PKW hingewiesen wurde, geht in die richtige 
Richtung zu mehr Kindergesundheit. Leider findet man 
auf der Internetseite der neuen Bundesdrogenbeauftrag-
ten, Daniela Ludwig, keinen Satz zum Schutz von passiv-
rauchenden Kindern und Jugendlichen. Es geht nur um 
das freiwillige „Aufhören“ der aktiv Rauchenden.
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Die  “Deutsche Akademie für Kinder und Jugendmedizin” 
(DAKJ), hat sich 2016 zusammen mit zahlreichen Fach-
gesellschaften entsprechend geäußert. Alle haben sich 
hier für ein strafbewehrtes Rauchverbot, wenn Kinder 
und Jugendliche im Fahrzeug sind, als schnell und effek-
tiv durchzusetzendes Mittel gegen eine Gefährdung 
Schutzbedürftiger, ausdrücklich ausgesprochen.
Gesetzlich untersagt werden sollten ebenfalls Werbe- 
und Promotionsaktionen im öffentlichen Raum nicht nur 
für den klassischen Tabakkonsum, sondern auch für die 
E-Zigarette und Shisha, da Kinder und Jugendliche auch 
hier ungeschützt konfrontiert werden.

Der Landesverband des BVKJ in Hessen fordert den Ge-
setzgeber an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich auf, 
die Chance zur Verbesserung der Kindergesundheit in 
Bezug auf den Nichtraucherschutz nicht verstreichen zu 
lassen und jegliche schadstoffemittierende Genussmittel 
in geschlossenen Verkehrsmitteln, in denen sich Kinder 
oder Jugendliche befinden, zu verbieten. Darüber hinaus 
soll das neue Gesetz den Nichtraucherschutz durch ein 
Werbeverbot für schadstoffemittierende Genussmittel in 
der Öffentlichkeit verbessern.

Für den LV Hessen des BVKJ e.V.

Dr.Thies Häfner Dr.Ralf Moebus
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Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. 
Geschäftsstelle: 
Carl-von-Linde-Str. 11 
85716 Unterschleißheim 

Telefon: 089 3171212 
nid@nichtraucherschutz.de 
http://www.nichtraucherschutz.de 

Girokonto bei der Postbank München 
BIC: PBNKDEFF 
IBAN: DE95 7001 0080 0192 4458 03 

 
 
 
NID  –  Carl-von-Linde-Str. 11  –  85716 Unterschleißheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 

Präsident:  Dr med. Roland Guttenberger, Strahlentherapeut, Fürth 
Vizepräsidenten:  Ernst-Günther Krause, Diplom-Handelslehrer, Unterschleißheim;  Dr. med. Dietrich Loos, Kardiologe, München 

Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts München unter VR 12667 und als gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt München für Körperschaften unter StNr 143/220/00511 

I 2.11 19.07.2021 a5-3-kr 11.08.2021 
 
 
 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur Änderung 
des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes – Drucksache 20/5996 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder des Hessischen Landtags, 
 
die Nichtraucher-Initiative Deutschland e.V. (NID) unterstützt die im Gesetzentwurf vorgesehenen 
Änderungen des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes. Durch sie wird der Nichtraucherschutz 
insbesondere von jüngeren Kindern verbessert und die absurde Ausnahme vom Nichtraucherschutz 
in temporär aufgestellten Festzelten beendet.  
 
Dass das Dampfen von E-Zigaretten und das Einatmen von Stoffen, die bei der Erhitzung von Tabak 
entstehen, nicht nur den Konsumenten schadet, sondern auch allen, die die kontaminierte Luft 
zwangsweise einatmen müssen, ist wissenschaftlich unstrittig. Deshalb ist die Einbeziehung von E-
Zigaretten und Tabakerhitzern in das HessNRSG zu begrüßen. 
 
Allerdings hätte sich die NID gewünscht, dass der Hessische Landtag die Gelegenheit wahrnimmt, 
den Nichtraucherschutz auf das Niveau der Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Saarland 
zu heben.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ernst-Günther Krause 
Geschäftsführender Vizepräsident 

Hessischer Landtag 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
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Stellungnahme des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Hessen e.V. 
Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes 

1/1 
 

 

Deutscher Kinderschutzbund Landesverband Hessen e. V. - Gebrüder-Lang-Straße 7 -  61169 Friedberg 
www.kinderschutzbund-hessen.de – Email: info@kinderschutzbund-hessen.de  

Stellungnahme des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Hessen e.V. 
Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes  

Den geplanten Änderungen des Nichtraucherschutzgesetzes, insbesondere der Erweiterung in § 1 Abs. 2 (neu) – 
Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen - stimmen wir ausdrücklich zu. Spielplätze sind für die Entwicklung 
der Kinder wichtige Treffpunkte. Durch die Ergänzung werden Kinder auch auf Spielplätzen vor dem 
Passivrauchen geschützt. Da in der Regel mit dem Begriff Spielplätze Freizeiteinrichtungen für Kinder unter 14 
Jahren gemeint sind, halten wir es für notwendig zu verdeutlichen, ob dieses Rauchverbot auch für 
Freizeitanlagen wie z.B. einen Skaterpark Gültigkeit hat. Rauchende Erwachsene wecken bei Kindern das 
Bedürfnis es ihnen gleich zu tun. Durch das Rauchverbot fällt dieser Anreiz weg.  

Das Recht der Kinder auf Schutz vor gesundheitlichen Schäden vor allen Giftstoffen durch das Rauchen - egal 
welcher Substanzen und in welcher Form - wird gestärkt.  

Die Verschärfung der im Gesetzentwurf vorgesehenen Bestimmungen können zur Verminderung von allergischen 
Erkrankungen, dem Anstieg von Asthma-Erkrankungen und steigenden Herz- Kreislaufprobleme beitragen. Die 
wissenschaftlichen Erhebungen weisen einen deutlichen Anstieg von allergischen Erkrankungen bei Kindern nach. 
Der Gesetzgeber kommt daher mit den Verschärfungen und der Verlängerung des Gesetzes seinem Auftrag zum 
Schutz der Kindergesundheit nach.  

Die Umsetzung dieses Verbotes bedarf guter Ausführungsbestimmungen und einer entsprechenden Kontrolle 
durch die dafür zuständigen Stellen. Es sollte auch darüber nachgedacht werden, die Mindesthöhe eines 
Bußgeldes heraufzusetzen, unabhängig davon, ob die Kommunen einen höheren Betrag festsetzen.  

Bei dieser Gelegenheit möchten wir einen weiteren Punkt ansprechen: Wir bedauern, dass die Werbeverbote für 
Außenwerbung (wie auf Plakatwänden oder Haltestellen) für herkömmliche Tabakprodukte erst zum 1. Januar 
2022 verabschiedet wurden. Für Tabakerhitzer, sowie elektronische Zigaretten und entsprechende 
Nachfüllbehälter greifen die Verbote erst zum 1. Januar 2023 bzw. zum 1. Januar 2024. Deutschland ist das 
einzige EU-Land, in dem noch auf Plakaten und in der Kino-Werbung für Zigaretten geworben werden darf. 

Die Landesregierung sollte sich hier für eine schnellere Umsetzung der Verbote einsetzen, denn gerade 
Jugendliche weichen auf die zuletzt genannten Produkte aus. Ihre Gesundheit zu schützen muss Vorrang vor den 
Werbemöglichkeiten der Unternehmen haben. Die Begrenzung bei der Tabakwerbung hat gezeigt, dass die Zahlen 
der rauchenden Jugendlichen gesunken sind. Dies kann ebenso bei den anderen Produkten gelingen.  

Friedberg, 10.05.2021 

 

Verone Schöninger Olivia Rebensburg 
Landesvorsitzende Landesgeschäftsführerin 

Der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Hessen e.V. ist Mitglied beim DKSB Bundesverband und vertritt seine 26 hessischen 
Ortsverbände auf Landesebene. Hessenweit hat der DKSB circa 3.600 Mitglieder, mehr als 900 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und beschäftigt 275 hauptamtliche Fachkräfte. Der Deutsche Kinderschutzbund (DKSB) ist unabhängiger freier Träger der 
Jugendhilfe und fachlich befasst mit allen Themen rund um den Kinderschutz. Der DKSB Landesverband Hessen e.V. tritt als Lobby für 
Kinder für eine kinderfreundliche Gesellschaft, für die Förderung der Entwicklung aller Kinder und für den Schutz vor Gewalt ein. 
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Registergericht: AG Frankfurt am Main │ Registernummer: 73 VR 4008 │ USt-IdNr. DE236002301 

 

Hessische Krankenhausgesellschaft e.V.│ Frankfurter Str. 10 - 14│ 65760 Eschborn 

 

Öffentliche mündliche Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses des Hes-
sischen Landtags zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur Ände-
rung des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes – Drucks. 20/5996 – 

 

Sehr geehrter Herr Promny, 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

vielen Dank, dass Sie der Hessischen Krankenhausgesellschaft Gelegenheit geben, im Rahmen 
der öffentlichen mündlichen Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses des 
Hessischen Landtags zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur Än-
derung des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes Stellung nehmen zu dürfen. 
 

Die Hessische Krankenhausgesellschaft begrüßt den Gesetzesentwurf mit seinen Änderungen 
und hat zu diesem keine weiteren Änderungswünsche. Gleichzeitig möchten wir unsere Teil-
nahme an der mündlichen Anhörung absagen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Udo Wolff 

Geschäftsbereichsleiter Medizin und Qualität 

Hessischer Landtag 
Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss 
Herrn Moritz Promny 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
 
Per E-Mail an  
m.sadkowiak@ltg.hessen.de 
a.bartl@ltg.hessen.de 
 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Datum 
I 2.11 
 

19.7.2021 
 

IV-Wo 18.8.2021 

Geschäftsbereich IV 
Medizin und Qualität 
Dr. Udo Wolff 
 
Frankfurter Str. 10 - 14 
65760 Eschborn 

Tel.: 06196 4099-53 
Fax: 06196 4099-99 

mail@hkg-online.de 
www.hkg-online.de 
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ANSCHRIFT  GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND  VEREINSREGISTER  UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONSNR. 

Deutsche Gesellschaft für Pneumologie  
und Beatmungsmedizin e.V.  
Robert-Koch-Platz 9 
10115 Berlin 

 Prof. Dr. med. T. T. Bauer, Präsident 
Prof. Dr. med. W. Windisch, Stellv. Präsident 
Prof. Dr. med. W. J. Randerath, Generalsekretär 
Prof. Dr. med. H. Slevogt, Schatzmeisterin 
Prof. Dr. med. M. Pfeifer, Pastpräsident 

 Vereinsregister-Nr. 
Vereinsregister des Amtsgerichts  
Marburg: VR 622 

 USt-IdNr.: DE190100878 

E-MAIL 
TELEFON 

Zweites Gesetz zur Änderung des  
Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes 
 
Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin 
e.V. in Kooperation mit dem Insitute for Lung Health 
 
Wir bedanken uns für die Einladung zur Anhörung am 2. September 2021 und nehmen zum 

vorgelegten Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Nichtrau-
cherschutzgesetzes (Drucksache 20/5996 vom 22.06.2021) wunschgemäß bereits vorab 
wie folgt Stellung: 
 

I. Zusammenfassende Bewertung 
 
Das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens1 ist mit dem Ziel in Kraft ge-
treten, die Nichtrauchenden vor den gesicherten Gesundheitsgefahren des Passivrauchens 
wirksam zu schützen. Es tritt in der aktuellen Fassung mit Ablauf des 31. Dezember 2021 

außer Kraft. Das Gesetz ist jedoch weiterhin und auch auf unabsehbare Zeit erforderlich, 
um das formulierte Ziel des Gesundheitsschutzes zu erreichen, so dass die vorgesehene 
erneute Befristung bis zum 31. Dezember 2028 hier nicht nachvollzogen werden kann. 
 
Passivrauchen gefährdet die Gesundheit2: Wer sich regelmäßig in Räumen aufhält, in de-
nen geraucht wird, hat ein erhöhtes Risiko für viele Krankheiten und Beschwerden wie 
Herz-Kreislauf-, Krebs- und Atemwegerkrankungen. Die beim Verbrennen von Tabak frei-
gesetzten Substanzen können bereits in geringen Mengen schädlich sein. Kinder sind 
durch Passivrauchen besonders gefährdet, da sie eine höhere Atemfrequenz und ein weni-
ger effizientes Entgiftungssystem als Erwachsene haben. Kinder, die in einem Raucher-
haushalt aufwachsen, sind häufiger krank als Kinder aus einem rauchfreien Haushalt. Sie 
haben ebenfalls ein höheres Risiko an Krebs zu erkranken.3  Auch Passivrauchen in der 
Schwangerschaft gilt als gefährlich und kann z.B. das Geburtsgewicht des Neugeborenen 

 

info@pneumologie.de 
030-29 36 27 01 
www.pneumologie.de 
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verringern und eine Fehlgeburt auslösen.4 Trotz bereits bestehender Gesetze zum Schutz 
von Nichtrauchern in Deutschland sind viele Erwachsene, Kinder und Jugendliche jedoch 
immer noch an vielen Orten unfreiwillig Tabakrauch ausgesetzt. 
 
Zutreffend wird im vorgelegten Gesetzentwurf insofern darauf hingewiesen, dass der 
durch das Gesetz angestrebte umfassende Gesundheitsschutz vor den Gefahren des Pas-
sivrauchens insbesondere für Kinder und Jugendliche noch nicht ausreichend ist, so dass 
das im Gesetzentwurf vorgesehene Rauchverbot auf Kinderspielplätzen ausdrücklich be-
grüßt wird, welches in anderen Bundesländern ebenfalls bereits realisiert wurde.5 Vermisst 
wird jedoch eine konsequente Fortführung dieses Schutzgedankens: insbesondere Kinder 
und Jugendliche müssen nicht lediglich auf Spielplätzen, sondern z.B. auch in Parks6 und 
an Seen/ Badestränden7, in Freibädern8 bzw.  Sportstätten9 sowie an weiteren Orten flä-
chendeckend und dauerhaft vor den Gefahren des Passivrauchens geschützt werden. Auch 
der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Passivrauchbelastung in Kraftfahrzeugen ist 
enorm wichtig. 
 
Es wird zudem ausdrücklich begrüßt, dass neue Produktentwicklungen wie die elektroni-
schen Zigaretten (E-Zigaretten) und Tabakerhitzer nunmehr in den Gesetzentwurf einbe-

zogen werden und damit dem Vorsorgeprinzip im Bereich des präventiven Gesundheits-
schutzes ausdrücklich Rechnung getragen wird. Die Notwendigkeit der Einbeziehung 
dieser neuartigen Produkte in das Regime der staatlichen Tabakkontrolle wurde zuletzt 
auch von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) adressiert: Die Nutzung dieser Pro-
dukte in öffentlich zugänglichen Bereichen, in denen Rauchen verboten ist, könnte zu ei-
ner Re-Normalisierung des Rauchens in der Öffentlichkeit führen, und zuletzt wurde ihr 
Konsum in öffentlichen Innenbereichen, an Arbeitsplätzen bzw. in öffentlichen Verkehrs-
mitteln bereits in insgesamt 30 Ländern vollständig untersagt.10 Laut WHO-Bericht zielt 
die Industrie mit Marketing-Strategien sowie vielfältigen Geschmacksrichtungen auf Kin-
der und Heranwachsende als neue Kunden ab, und das Probieren bzw. die Nutzung durch 
Kinder führe zu einer mehr als doppelt so hohen Wahrscheinlichkeit der späteren Nutzung 
von konventionellen Zigaretten.11 Empfohlen wird von der WHO deshalb eine hinrei-
chende Tabakkontrollpolitik, welche in der Lage ist, schnelle Entwicklungen im Bereich 
von neuartigen Produkten wie E-Zigaretten und Tabakerhitzern nachzuvollziehen und ge-
setzgeberisch zu begleiten.12 Dieser Forderung trägt der vorliegende Gesetzentwurf Rech-
nung. 
 
Es bleibt jedoch unklar, weshalb (E-) Wasserpfeifen (Shishas)13 im Gesetzentwurf keine Be-
rücksichtigung finden, zumal mit diesen Pfeifen ebenfalls nicht lediglich ein Konsum von 
Tabak, sondern eben auch von nicht-tabakhaltigen gesundheitsschädlichen Substanzen 
möglich ist14 – und dies betrifft nicht lediglich die (häufig jugendlichen bzw. jungen er-
wachsenen)  Konsumierenden, sondern im Sinne einer Passivrauchbelastung auch Nicht-
Konsumierende bzw. das Personal, zumal das ergänzende allgemeine Risiko einer Kohlen-
monoxid-Vergiftung in Innenräumen besteht, was in anderen Bundesländern aufgrund 
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zahlreicher Unfälle bereits zur Planung bzw. zum Erlass von gesundheitspräventiven 
Rechtsvorschriften geführt hat.15 Zudem sind Shisha-Bars/ Shisha-Cafés im Nichtraucher-
schutzgesetz klar mit den dort adressierten Gaststätten gleich zu stellen. 
 
Schließlich wird insgesamt eine kritische Evaluation der in § 2 enthaltenen Ausnahmerege-
lungen vermisst: Auf der Basis der zurückgehenden Raucherzahlen seit dem erstmaligen 
Inkrafttreten des Gesetzes im Jahr 2007 ist der gesamte Katalog der Ausnahmeregelungen 

daraufhin zu überprüfen, ob hier ggf. – neben der vorgenommenen und ausdrücklich zu 
begrüßenden Streichung der Ausnahmeregelung für Festzelte – inzwischen noch weitere 
Streichungen vorgenommen werden könnten (z.B. Streichungen von Ausnahmeregelung 
im Bereich der Gaststätten bzw. der Spielbanken, deren Fortbestehen gerade in Anbe-
tracht der vorgesehenen Streichung der Ausnahmeregelung für Festzelte hier nicht nach-
vollzogen werden kann). 
 
Insgesamt wird außerdem insbesondere in Anbetracht der erneut vorgesehenen Befris-
tung des Gesetzes eine wissenschaftliche Evaluation der Maßnahmen des Nichtraucher-
schutzes im Bundesland Hessen und eine Berichterstattung der Landesregierung an das 
Parlament nach dem Vorbild der Regelungen in anderen Landes-Nichtraucherschutzgeset-
zes gefordert, zumal so auch gleichzeitig ergänzende Erkenntnisse zu den neuen Produk-
ten gewonnen werden könnten.16 
 

II. Bewertung der einzelnen Gesetzesänderungen 
 
Im Einzelnen bewerten wir die vorgelegten Änderungsvorschläge wie folgt: 
 

- Zu Artikel 1 Nr. 1 
 
Zu Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. aa (§ 1 Abs. 1 Satz 1)  
Die seit den letzten Jahren neu auf dem Markt erhältlichen, sich immer weiter verbreiten-
den elektronischen Konsumprodukte17 wie elektronische Zigaretten (E-Zigaretten)18 und 
Tabakerhitzer19 erfordern eine Anpassung der bisherigen gesetzlichen Regelungen, da der 
durch die Benutzung dieser Produkte entstehende Dampf durch die Exhalation der Konsu-
mierenden die Raumluft in ähnlich gesundheitsschädlicher Weise belastet wie herkömmli-
cher Zigarettenrauch und die Bürgerinnen und Bürger daher – auch ausweislich der vorge-
legten Gesetzesbegründung – vor diesen Gesundheitsgefahren gleichermaßen zu 
schützen sind.20 Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) hat Tabakerhitzer hinsicht-

lich möglicher Gesundheitsrisiken untersucht und kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass 
deren Nutzung mit gesundheitlichen Risiken durch die oben bereits genannten Stoffe ver-
bunden ist.21 Aufgrund der bereits nachgewiesenen und potenziell gefährdenden Stoffe im 
Aerosol und im Sinne eines vorbeugenden Gesundheitsschutzes sollten elektronische Zi-
garetten und Tabakerhitzer nicht in geschlossenen Räumen in Anwesenheit von Nichtrau-
chern verwendet und deren Verwendung in allen Nichtraucherzonen untersagt werden.22  
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Dies entspricht auch der Empfehlung der Innenraumlufthygienekommission (IRK) des Um-

weltbundesamtes, wonach Bestimmungen und Beschränkungen, die für Tabakrauchen 
gelten, auch für elektronische Zigaretten angewendet werden sollten.23 Die genannten 
Studien zeigen zusammenfassend, dass die Verwendung von elektronischen Zigaretten 
und Tabakerhitzern die Luftqualität in Innenräumen beeinträchtigt und gesundheitsschäd-
liche Auswirkungen auf die der Exposition ausgesetzten Dritte hat. Im Sinne eines vorbeu-
genden Gesundheitsschutzes ist daher die Verwendung von elektronischen Zigaretten und 
Tabakerhitzern in allen bereits bestehenden Nichtraucherzonen zu untersagen. Des Weite-
ren würde die Verwendung dieser Produkte in Nichtraucherschutzbereichen auch aus un-
serer Sicht zu einer Re-Normalisierung des Rauchens in der Gesellschaft führen und damit 
die bisherigen Erfolge der Nichtraucherschutzgesetzgebung, insbesondere den vollzoge-
nen gesellschaftlichen Paradigmenwechsel, zunichtemachen.  
 
Zudem sind die neuen elektronischen Produkte auch aus unserer Sicht vor dem Hinter-
grund eines wirksamen Kinder- und Jugendschutzes den bestehenden gesetzlichen Rege-
lungen im HessNRSG zu unterwerfen. Denn die neuen elektronischen Produkte sind insbe-
sondere bei Kindern und Jugendlichen beliebt24 und das Schädigungspotenzial durch den 
Passivkonsum ist bei ihnen deutlich höher als bei Erwachsenen. Auch auf Bundesebene 
wurde z.B. im Jugendschutzgesetz (JuSchG) die Geltung der gesetzlichen Regelung zum 

Rauchen in der Öffentlichkeit und zu Tabakwaren (§ 10 Abs. 4 JuSchG) auf elektronische 
Zigaretten erstreckt, und  auch das derzeit bestehende und noch zu erweiternde Tabak-
werbeverbot (§19 TabakerzG) bezieht elektronische Zigaretten mit ein.  
 
Zu Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. bb (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1)  
Die vorgesehene Gesetzesänderung wird nicht beanstandet. Es wird jedoch angeregt, 
diese Vorschrift  im Hinblick auf die dort genannten juristischen Personen analog zu Art. 4 

des bayerischen Gesundheitsschutzgesetzes (sog. Hinwirkungspflicht) auszugestalten.25  
 
Zu Nr. 1 Buchst. a Doppelbuchst. cc bis ii (§ 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11)  
Es handelt sich hier um erforderliche redaktionelle Anpassungen der Verweise auf andere 
Gesetzestexte aufgrund deren Aktualisierung.  
 
Bei Nr. 5 „Sportanlagen“ wäre zu begrüßen, auch die Sportstadien mit aufzunehmen, da 
dort aktuell ebenfalls vulnerable Gruppen (Kinder, Schwangere, Menschen mit Vorerkran-
kungen) Passivrauchbelastung ausgesetzt sind. 
 
Zu Nr. 1 Buchst. b (§ 1 Abs. 2 – neu)  
Es wird begrüßt, dass mit dem neuen Abs. 2 eine einheitliche Regelung für Hessen ge-

schaffen wird und so kein landesweiter „Flickenteppich“ kommunaler Regelungen im Hin-

blick auf das im Gesetzentwurf vorgesehene Rauchverbot auf Kinderspielplätzen entsteht, 
denn: Kinder und Jugendliche sind im Hinblick auf die Gefahren des Tabakrauches beson-
ders schutzbedürftig, so dass hier auch ein Rauchverbot im Freien gerichtfertigt erscheint, 
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zumal die Erwachsenen  hier eine besondere Vorbildfunktion haben und das Bild einer 
rauchfreien Gesellschaft prägen. Auf die Notwendigkeit entsprechender Rauchverbote in 
Parks26, an Seen/ Badestränden27, in Freibädern28 bzw. weiteren öffentlichen Sportstät-
ten29 wird ergänzend hingewiesen. 
 
Zudem wird um Prüfung gebeten, ob in bestimmten Fällen (z.B. in Haupteingangsberei-
chen – insbesondere von öffentlichen Gebäuden, Gesundheitseinrichtungen und Einrich-
tungen für Kinder und Jugendliche –, „Raucherecken“ etc.) auch Rauchverbote im Freien  
eingeführt werden könnten, da es hier für die Passierenden durch rauchende Personen 
häufig zu erheblichen und dauerhaften Emissionen kommt. 
 
Schließlich wird angeregt, nach dem Vorbild des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen30 
auch Einkaufszentren bzw. Einkaufspassagen bzw. deren öffentlich zugängliche Laufflä-
chen als neue Rauchverbotszonen in das Nichtraucherschutzgesetz aufzunehmen, zumal 
es sich hier regelmäßig auch um Innenräume handeln dürfte. 
 
Zu Nr. 1 Buchst. c (§ 1 Abs. 2)  
Es handelt sich hier um eine erforderliche redaktionelle Änderung aufgrund des Einfügens 
des neuen Abs. 2 (Art. 1 Nr. 1 Buchst. b), die nicht beanstandet wird. 
 
Zu Artikel 1 Nr. 2 Buchst. a (§ 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4) 
Die Aufhebung des § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 (Ausnahme vom Rauchverbot in Festzelten) wird 

ausdrücklich und uneingeschränkt begrüßt, zumal ausweislich der Gesetzesbegründung 
nicht lediglich die Bürger und Bürgerinnen bei Veranstaltungen in Festzelten vor den Ge-
fahren des Passivrauchens geschützt werden sollen, sondern zudem zu Gunsten der Be-
schäftigten ein umfassender und wirksamer Gesundheitsschutz vor den erwiesenen Gefah-
ren des Passivrauchens ab dem ersten Tag der Rauchexposition unabhängig von der 
Standdauer eines Festzeltes zu gewährleisten ist. Die Erfahrungen in anderen Bundeslän-
dern haben auch bereits gezeigt, dass ein Rauchverbot in Festzelten auch umsetzbar ist 
und von den Bürgern und Bürgerinnen akzeptiert wird. 
 
Nicht nachvollziehbar ist jedoch, weshalb keine Streichung der Ausnahmeregelung für 
Spielbanken (§ 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5) im Gesetzentwurf enthalten ist, denn die Notwendig-

keit eines umfassenden und wirksamen Gesundheitsschutzes zu Gunsten der Besuchenden 
und des Personals ergibt sich hier ebenso wie in Festzelten, so dass hier Nachbesserungs-
bedarf gesehen wird. 
 
Insgesamt wird zudem im Hinblick auf die Ausnahmeregelungen im Hinblick auf das Rau-
chen bzw. den Konsum von E-Zigaretten/Tabakerhitzern in Gaststätten (§ 2 Abs. 5 Satz 1 

Nr 1 – 3) eine wesentliche Verschärfung nach dem Vorbild der Bundesländer Bayern31, 
Nordrhein-Westfalen32 und Saarland33 gefordert. Konkret fordern wir ein vollständiges 
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Rauchverbot für die Gastronomie, dass sich auf alle Innenräume, aber auch auf Außenflä-
chen bezieht, denn: Mit dem Gesetz zur Änderung des HessNRSG vom 4. März 2010  ist 
der gesetzliche Nichtraucherschutz auf der Grundlage des Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts vom 30. Juli 2008 (Az.: 1 BvR 3262/07)34 zwar mit dem Ziel neu gefasst worden, 
durch das Zulassen von weiteren Ausnahmen vom Rauchverbot für die Kleinstgastronomie 
dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung zu tragen35, allerdings zeigen die Bei-
spiele der Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Saarland auch, dass auch für 
den Bereich der Gaststätten zur Förderung des Gesundheitsschutzes von Gästen und Per-
sonal ein weitreichenderes Schutzniveau erreicht werden kann. Hinzu kommt, dass nach 
Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums über ¾ der Deutschen ein Rauchver-
bot in der Gastronomie befürworten – und die Zustimmung zu einem Verbot des Ge-
brauchs von E-Zigaretten ist bei der Bevölkerung ähnlich hoch wie bei herkömmlichen Zi-
garetten.36 
 
Zudem wird auf der Internetseite des zuständigen Landesministeriums aufgeführt, welche 
Einrichtungen nach Auffassung des Ministeriums unter den Gaststättenbegriff fallen.37 Zur 
Gewährleistung von mehr Rechtssicherheit sind die dort genannten Lokalitäten als Regel-
beispiele nach dem Vorbild z.B. des bayerischen Gesundheitsschutzgesetzes in den Geset-
zestext aufzunehmen, da die klarstellende Auflistung der einbezogenen Örtlichkeiten auf 
der Internetseite bereits zeigt, dass es hier in der Vergangenheit offenbar bereits Klarstel-
lungsbedarf gab. 
 
Selbiges wird hier für die weiteren auf dieser Internetseite genannten Einrichtungen und 
Räumlichkeiten – also „Sporteinrichtungen“38, „Bildungseinrichtungen“39, „Einrichtungen 

der Kinder- und Jugendhilfe“40, „öffentliche Einrichtungen“41, „Gesundheitseinrichtun-

gen“42, „öffentliche Kultureinrichtungen“43, „Studentenwohnheime“44 und „Einrichtungen 

für pflegebedürftige, ältere und behinderte Menschen“45 geltend gemacht. Dies ist insbe-
sondere notwendig, um die reibungslose Ausweitung bzw. den Vollzug insbesondere der 
nunmehr neu angestrebten Rauch- und Konsumverbote – vor allem im Hinblick auf E-Ziga-
retten und Tabakerhitzer – für alle Beteiligten möglichst rechtssicher auszugestalten. 
In diesem Zusammenhang ist hier zudem das Folgende aufgefallen: Ausweislich der be-
reits genannten Internetseite des zuständigen Landesministeriums hat Hessen bereits im 
Jahr 2005 als erstes Bundesland ein gesetzliches Rauchverbot in Schulen und auf dem 

Schulgelände eingeführt, und seit Anfang 2007 ist gesetzlich geregelt, dass in Kindertages-

stätten und auf deren Gelände nicht geraucht werden darf; zudem darf im Rahmen der 
Kindertagespflege (Tagesmütter) seit 2007 in den für die Kinder bestimmten Räumen in 

Anwesenheit der Kinder nicht geraucht werden.46  
 
Problematisch ist jedoch, dass die aufgezählten Einrichtungen sämtlich nicht im Hessi-
schen Nichtraucherschutzgesetz genannt sind, so dass sich die vorgesehene Ausweitung 
der bereits bestehenden Rauch- bzw. Konsumverbote, insbesondere die Aufnahme von E-
Zigaretten und Tabakerhitzern – nicht auf diese Einrichtungen beziehen würde. Es wird 
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deshalb angeregt, die genannten Einrichtungen ergänzend in das Nichtraucherschutzge-
setz aufzunehmen, um ein möglichst hohes Schutzniveau insbesondere für die besonders 
vulnerable Gruppe der Kinder- und Jugendliche zu gewährleisten. Zu gewährleisten ist da-
bei insbesondere für den Schulbereich (bzw. analog für die weiteren genannten Einrichtun-
gen und Organisationen der Kindertagespflege), dass ein ausnahmsloses Rauch- und Kon-
sumverbot nicht nur in Schulen, sondern auch auf dem Schulgelände, bei Veranstaltungen 
und Festen außerhalb der Schule, bei Ausflügen und auf Klassenfahrten gilt. 
 
Zudem wird zutreffend darauf hingewiesen, dass weder ein Anspruch des Rauchenden auf 
Einrichtung von Raucherräumen oder Raucherkabinen besteht, noch von den Verantwort-
lichen solche eingerichtet werden müssen.47 Es wird deshalb um nochmalige kritische Prü-
fung gebeten, ob diesbezüglich die Möglichkeit der Streichung weiterer, bisher noch in § 2 

Abs. 1 enthaltener Ausnahmetatbestände besteht. 
 
Zu Artikel 1 Nr. 3 und Nr. 4 (§ 3 und § 4) 
Die vorgenommenen redaktionellen Änderungen werden nicht beanstandet. 
 
Zu Artikel 1 Nr. 5 (§ 5) 
Die redaktionellen Änderungen bzw. die Zuweisung der Zuständigkeit für die Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten an den Gemeindevorstand als Gefahrenabwehr-
behörde werden nicht beanstandet. Im Zusammenhang mit dem Regelungsgegenstand 
des § 5 (Ordnungswidrigkeiten) wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Höhe der Geld-

buße seit 2007 nicht angepasst wurde, so dass eine angemessene Erhöhung zu fordern ist.  
 
Zudem fordern wir eine statistische Erhebung der Verstöße und der Geldbußen zur Nut-
zung der Daten für eine regelmäßige Evaluation des Nichtraucherschutzgesetzes (siehe 
Stellungnahme zu Artikel 1 Nr. 6 bzw. § 6 unten). Zudem sollte § 5 zur Gewährleistung der 

Umsetzung des Nichtraucherschutzgesetzes in Gaststätten nach dem Vorbild von § 6 Abs. 

2 S. 2 des saarländischen Nichtraucherschutzgesetzes (in der aktuellen Fassung) ergänzt 
werden, dieser lautet wie folgt:  
 
„Bei Verstößen gegen § 2 Absatz 1 Nummer 7 wird ab einer dreimaligen Begehung von Ord-

nungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nummer 2 in der Regel vermutet, dass die Betreiberin oder 

der Betreiber der Gaststätte die für den Gewerbebetrieb gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

in Verbindung mit § 15 Absatz 1 und 2 des Gaststättengesetzes erforderliche Zuverlässigkeit 

nicht besitzt.“48 
 
Zu Artikel 1 Nr. 6 (§ 6) 
Mit dieser Änderung erfolgt die Verlängerung der Geltungsdauer des Gesetzes. Diese – er-
neute – Befristung, dieses Mal bis zum 31.12.2028, ist hier jedoch nicht mehr nachvollzieh-

bar, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass im Jahr 2029 keine Notwendigkeit 

zum Gesundheitsschutz von Nichtrauchenden mehr bestehen wird, zumal insbesondere 
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die Entwicklung im Bereich der E-Zigaretten und der Tabakerhitzer der gesetzgeberischen 
Beobachtung bedarf. Hinzu kommt, dass die vorgesehene erneute Befristung bis Ende 
2028 weder für dauerhafte Rechtssicherheit sorgt noch sachlich plausibel begründet wird. 
Zudem ist Hessen das einzige Bundesland mit einem – auch weiterhin – befristeten Nicht-
raucherschutzgesetz. Zu fordern ist deshalb eine dauerhafte Entfristung sowie eine regel-
mäßige Evaluierung (z.B. alle 4 Jahre) und Berichterstattung an den Hessischen Landtag 
nach dem Vorbild der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg49, da nur 
eine wissenschaftliche Evaluation bzw. darauf basierende regelmäßige Anpassungen des 
Gesetzes an ggf. neu auftretende Regelungsbedarfe das angestrebte Vorschriftencontrol-
ling wirksam gewährleisten können, nicht hingegen wiederholte schematische Befristun-
gen. 
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38 „Sporteinrichtungen: Sporthallen, Hallenbäder, Umkleidekabinen, d.h. im gesamten Gebäu-
dekomplex der Sporteinrichtung. Ausnahme Vereinsgaststätte in Sportanlage: wenn diese 
ausschließlich zur Bewirtung der Gäste zur Verfügung steht, gelten für diesen Bereich die 
Vorschriften für Gaststätten“ - https://soziales.hessen.de/gesundheit/sucht/nichtraucher-
schutz/fragen-und-antworten-zum-hessischen-nichtraucherschutz - zuletzt abgerufen am 
12.08.2021. 
39 „Bildungseinrichtungen: Universitäten, Kunsthochschulen, Fachhochschulen, Berufsakade-
mien, Volkshochschulen, Bildungseinrichtungen der Kammern, Gewerkschaften und Ver-
bände“ https://soziales.hessen.de/gesundheit/sucht/nichtraucherschutz/fragen-und-antwor-
ten-zum-hessischen-nichtraucherschutz - zuletzt abgerufen am 12.08.2021. 
40  „Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe: Jugendfreizeit- und Jugendbildungseinrichtun-
gen, Jugendherbergen, Schüler- und Schullandheime, Wohnheime der Kinder- und Jugend-
hilfe“ https://soziales.hessen.de/gesundheit/sucht/nichtraucherschutz/fragen-und-antworten-
zum-hessischen-nichtraucherschutz - zuletzt abgerufen am 12.08.2021. 
41 „Öffentliche Einrichtungen: Landtag, Behörden, Landes- und Kommunalverwaltung, Ge-
richte, Justizvollzugsanstalten, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften, Bürger- und Dorfgemein-
schaftshäuser“ - https://soziales.hessen.de/gesundheit/sucht/nichtraucherschutz/fragen-und-
antworten-zum-hessischen-nichtraucherschutz - zuletzt abgerufen am 12.08.2021. 
42 „Gesundheitseinrichtungen: Krankenhäuser, Kliniken für forensische Psychiatrie, Rehabili-
tationseinrichtungen einschließlich deren Kantinen, Cafeterien, Schulen und Werkstätten“ - 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/sucht/nichtraucherschutz/fragen-und-antworten-zum-
hessischen-nichtraucherschutz - zuletzt abgerufen am 12.08.2021. 
43 „Öffentliche Kultureinrichtungen: Theater, Museen, Kinos, Konzertsäle, Bibliotheken“ - 
https://soziales.hessen.de/gesundheit/sucht/nichtraucherschutz/fragen-und-antworten-zum-
hessischen-nichtraucherschutz - zuletzt abgerufen am 12.08.2021.  
44  „Studentenwohnheime: Rauchverbot in Gemeinschaftsräumen (z.B. Treppenhaus, Wasch-
raum, Gemeinschaftsküche, Aufenthaltsraum)“ - https://soziales.hessen.de/gesund-
heit/sucht/nichtraucherschutz/fragen-und-antworten-zum-hessischen-nichtraucherschutz - 
zuletzt abgerufen am 12.08.2021. 
45  „Einrichtungen für pflegebedürftige, ältere und behinderte Menschen: Stationäre bzw. teil-
stationäre Heime und Hospize“ - https://soziales.hessen.de/gesundheit/sucht/nichtraucher-
schutz/fragen-und-antworten-zum-hessischen-nichtraucherschutz - zuletzt abgerufen am 
12.08.2021. 

46 S. Auf einen Blick: Fragen und Antworten zum Hessischen Nichtraucherschutz -  https://so-
ziales.hessen.de/gesundheit/sucht/nichtraucherschutz/fragen-und-antworten-zum-hessi-
schen-nichtraucherschutz - zuletzt abgerufen am 12.08.2021. 

47 S. Auf einen Blick: Fragen und Antworten zum Hessischen Nichtraucherschutz -  https://so-
ziales.hessen.de/gesundheit/sucht/nichtraucherschutz/fragen-und-antworten-zum-hessi-
schen-nichtraucherschutz - zuletzt abgerufen am 12.08.2021. 

48 S. Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens vom 21. November 2007 
(Saarländisches Nichtraucherschutzgesetz) - https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-
NRauchSchGSLrahmen - zuletzt abgerufen am 12.08.2021. 
49 S. § 6 NichtRSchutzG M-V (Nichtraucherschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 12. Juli 

2007 in der aktuellen Fassung); s. § 6 HmbPSchG (Hamburgisches Gesetz zum Schutz vor den Gefah-
ren des Passivrauchens in der Öffentlichkeit - Hamburgisches Passivraucherschutzgesetz vom 11. 

Juli 2007 in der aktuellen Fassung). 
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Öffentliche mündliche Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen Aus-
schusses des Hessischen Landtags zu dem Gesetzentwurf der Landesregie-
rung für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Nichtraucher-
schutzgesetzes – Drucks. 20/5996 –  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Schreiben vom 19. Juli 2021 baten Sie um eine Stellungnahme zum Gesetzent-
wurf zur Änderung des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes. Die vorgeschlage-
nen Änderungen werden von den Landkreisen in Hessen ausdrücklich begrüßt und 
unterstützt. Dies bezieht sich insbesondere auf die folgenden Punkte: 
 

 Aufnahme von E-Zigaretten und Tabakerhitzer 
 Aufnahme eines Rauchverbotes auf Kinderspielplätzen  
 Streichung der Ausnahmeregelung für Festzelte 

Einigen Landkreisen gehen die vorgesehenen Regelungen des Hessischen Nicht-
raucherschutzgesetzes allerdings nicht weit genug. So wäre eine Ergänzung aus 
Gründen des Gesundheitsschutzes von Kindern und Jugendlichen wünschenswert, 
wonach ein Rauchverbot in Kraftfahrzeugen besteht, wenn sich Kinder und Jugendli-
che unter 18 Jahren im Fahrzeug befinden.  
 
Auch ist es nicht nachvollziehbar, wieso grundsätzlich in allen Spielbanken im Sinne 
des Hessischen Spielbankgesetzes das Rauchverbot nach § 1 Abs. 1 Nr. 11 Hessi-
sches Nichtraucherschutzgesetz nicht gilt. Die zurzeit bestehende Ausnahme für alle 
Spielbanken lässt sich mit sachlichen Gründen nicht rechtfertigen, da auch hier für 
alle dort sich aufhaltenden Personen vom Tabakrauch gesundheitsschädliche Aus-
wirkungen ausgehen. 
 

Hessischer Landkreistag  Frankfurter Str. 2   65189 Wiesbaden 

Frankfurter Str. 2 
65189 Wiesbaden 

Telefon       (0611) 17 06 - 0 
Durchwahl  (0611) 17 06- 74 

Telefax-Zentrale (0611) 17 06- 27 
PC-Fax-Zentrale (0611) 900 297-70 
PC-Fax-direkt     (0611) 900 297-27 

e-mail-Zentrale:  info@hlt.de 
e-mail-direkt: ahlers@hlt.de 
www.HLT.de 

Datum:  19.08.2021 
Az. :  Ah/re/504.35 

An den Vorsitzenden des Sozial- und 
Integrationspolitischen Ausschusses 
des Hessischen Landtags 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
  
  
 Per E-Mail an: m.sadkowiak@ltg.hessen.de und 

a.bartl@ltg.hessen.de 
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Des Weiteren wird gewünscht, dass auch Spielhallen und Wettvermittlungsstellen in 
das Hessische Nichtraucherschutzgesetz aufgenommen werden. Aus dem Blickwin-
kel des Gesetzesziels, den Schutz der Nichtraucher zu stärken ist nicht zu erklären, 
warum dies in manchen öffentlich zugänglichen gewerblichen Einrichtungen voll-
ständig unterblieben ist, während er in anderen zu Recht streng geregelt wird. 
 
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  

 
Prof. Dr. Jan Hilligardt 
Geschäftsführender Direktor 
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NRSV - Kagerstraße 4b, 81669 München  
 
An den Hessischen Landtag 
Schlossplatz 1-3 
65183 Wiesbaden 
 
 
          München, 16.08.2021 
      
 
Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen 
Ausschusses des Hessischen Landtags zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein 
Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes (Drucksache 
20/5996)          
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Im Rahmen der öffentlichen Anhörung des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses des 
Hessischen Landtags zum Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Zweites Gesetz zur 
Novellierung des Hessischen Nichtraucherschutzes wurde der Nichtraucherschutzverband 
Deutschland e. V. (NRSV) zu einer Stellungnahme eingeladen. Wir bedanken uns für diese 
Möglichkeit und nehmen wie folgt Stellung: 
 
 
 

Zusammenfassung unserer Position 
 

Der Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen 
Nichtraucherschutzgesetzes enthält (leider nur wenige) sinnvolle Verbesserungen: Absolutes 
Rauchverbot in Festzelten, Rauchverbot auf Spielplätzen und Einbeziehung von E-Zigaretten 
bzw. Tabakerhitzern.  
Jenseits davon greift der Gesetzentwurf viel zu kurz und verzichtet auf notwendige und 
überfällige Maßnahmen zum Nichtraucherschutz. Dazu zählt vor allem ein absolutes 
Rauchverbot in der Innengastronomie nach dem Vorbild in Bayern, NRW und dem Saarland. 
Darüber hinaus fordert der Nichtraucherschutzverband Deutschland neben der Ausweitung des 
geplanten Rauchverbots auf Spielplätzen auch weitere Außenbereiche (insbesondere die 
Außengastronomie, Sportstätten und Naturräume) in das Rauchverbot miteinzubeziehen sowie 
den Bußgeldrahmen drastisch zu erhöhen. Niemand darf gegen seine ausdrückliche Zustimmung 
Tabakrauch, E-Dampf oder ähnlichem ausgesetzt werden - Minderjährige, Schutzbefohlene, 
wirtschaftlich Abhängige und Personen mit ähnlichem Status in besonderem Maße. 
Die derzeitige Novellierung bietet die große Chance für Hessen ein modernes, zukunftsträchtiges 
Nichtraucherschutzgesetz auf Grundlage wissenschaftlicher Evidenzen, im Einklang mit 
völkerrechtlichen Verpflichtungen und orientiert an den Menschenrechten auf den Weg zu 
bringen. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf nutzt die Hessische Landesregierung diese Chance 
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leider in nur sehr eingeschränktem Maße. Der Gesetzentwurf genügt nicht den Vorgaben und 
Ansprüchen des von Deutschland ratifizierten WHO-Tabakrahmenübereinkommens bzw. der 
ebenfalls ratifizierten UN-Behindertenrechtskonvention und UN-Kinderrechtskonvention.  
Wir fordern die Hessische Landesregierung nachdrücklich dazu auf, den Gesetzentwurf an 
entscheidenden Stellen deutlich nachzuschärfen. Es geht darum, Krankheit und Tod durch 
Passivrauchen mithilfe evidenzbasierter Maßnahmen wirksam zu verhindern und gleichzeitig die 
gesellschaftliche Teilhabe von nennenswerten Teilen der Bevölkerung sicherzustellen. 
 
Unsere Forderungen im Überblick 
 

▪ Streichung aller Ausnahmen aus dem Hessischen Nichtraucherschutzgesetz, 
insbesondere die Gastronomie betreffend. Als Vorbild dienen Bayern, NRW und das 
Saarland. 

- Wenn Shisha-Bars vom absoluten Rauchverbot ausgeklammert werden, dann 
sollte zumindest eine strenge Regulierung nach dem Vorbild Hamburgs 
umgesetzt werden. 

▪ Nachbesserung des Rauchverbots auf Spielplätzen durch Einführung einer Regelung, die 
auch ein Rauchverbot in einem Umkreis von 10 Metern um den Spielplatz herum vorsieht 
(nach dem Vorbild in Australien). 

▪ Starke Ausweitung des Nichtraucherschutzes unter freiem Himmel. Das sollte 
mindestens folgende Orte umfassen: 

- Parks und Grünanlagen (z. B. nach dem Vorbild in Straßburg oder Paris) 
- Öffentliche Wälder und Naturschutzgebiete 
- Freibäder (nach dem Vorbild in Frankfurt) 
- Eingangsbereiche öffentlicher Gebäude (z. B. nach dem Vorbild in Australien 

oder Kanada) 
- Außenbereiche der Gastronomie (nach dem Vorbild in Schweden) 
- Sportstätten (Fußballplätze, Stadien, etc.) 
- Gelände von Krankenhäusern und sonstigen Gesundheitseinrichtungen 
- Universitätsgelände 

▪ Deutliche Erhöhung der Bußgelder bei Verstößen gegen das Hessische 
Nichtraucherschutzgesetz, insbesondere auf Betreiberseite (§ 5 Abs. 1 Nr. 2 und 3 
HessNRSG). Hier müsste ein Bußgeld von bis zu 20.000 Euro gesetzt werden. Darüber 
hinaus sollte ein Straftatbestand für besonders schwerwiegende Verstöße eingeführt 
werden, der auch die Entziehung der Betriebserlaubnis vorsieht (z. B. nach italienischem 
Vorbild) 
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Ausführliche Erläuterungen 
 
Der Schutz von Kindern und Jugendlichen wird nicht ernst genug genommen 
 

Ein eklatanter Widerspruch zeigt sich beim Schutz von Kindern und Jugendlichen. Während 
Heranwachsende laut des Gesetzentwurfs auf Spielplätzen vor Passivrauchbelastung geschützt 
werden sollen (absolut überfällig), so soll dieser Schutz offenbar beim Spielplatzzaun enden. 
Dass sich Jugendliche beispielsweise im hessischen Nachtleben regelmäßig hohen Belastungen 
von Passivrauch ausgesetzt sehen, wird vom Gesetzgeber in keiner Weise berücksichtigt. 
Gerade in den Clubs und Diskotheken der größeren Städte wie Frankfurt werden die gesetzlichen 
Bestimmungen zum Nichtraucherschutz regelmäßig umgangen oder missachtet. Hier würde nur 
ein absolutes Rauchverbot (das mit hohen Geldbußen bewehrt ist) Abhilfe schaffen. Zum einen 
würde es die Unübersichtlichkeit und Unkontrollierbarkeit der Ausnahmeregelungen beseitigen 
und zum anderen sicherstellen, dass Innenräume auch tatsächlich rauchfrei sind (da kein Rauch 
mehr von Raucherbereichen in Nichtraucherbereiche zieht).  
Die Tatsache, dass Kinder und Heranwachsende im Alltag (sei es in der hessischen 
Außengastronomie oder im Freibad) permanent zum Passivrauchen gezwungen sind, wird von 
der Hessischen Landesregierung vollständig ignoriert und missachtet grundlegendste 
Kinderrechte, so wie sie u. a. in der von Deutschland ratifizierten UN-Kinderrechtskonvention 
(UN-KRK) verankert sind.0 
 
Gesetzentwurf enthält nur wenige Verbesserungen - tatsächlicher Fortschritt bleibt aus 
 

Ausdrücklich begrüßenswert ist, dass der Gesetzesentwurf drei sinnvolle Verbesserungen 
enthält. Dazu zählt die Umsetzung eines absoluten Rauchverbots in Festzelten, die Einbeziehung 
neuartiger Tabak-/Nikotinprodukte (E-Zigaretten, Tabakerhitzer) sowie das geplante 
Rauchverbot auf Spielplätzen. Jenseits davon lässt sich jedoch im Kern kein nennenswerter 
Fortschritt beim Nichtraucherschutz erkennen. Vielmehr führt der Gesetzentwurf die 
unwissenschaftliche und schädliche Nichtraucherschutzpolitik der Vergangenheit fort.  
 
Deutschland versagt bei der Tabakkontrolle und beim Nichtraucherschutz – Hessen ist Teil des 
Problems 
 

Deutschland bildet das europäische Schlusslicht bei der Tabakkontrollpolitik. Auf der 
Europäischen Tabakkontrollskala belegt Deutschland seit 2013 den vorletzten bzw. nun sogar 
den letzten Platz.1 2 3 International gilt Deutschland seit langem als „Sorgenkind“ der 
Tabakprävention.4 5 Ein Grund für dieses miserable Abschneiden ist der bis heute schlechte 
Nichtraucherschutz. Regelmäßig weisen zivilgesellschaftliche Gruppen, wissenschaftliche 
Organisationen (allen voran das DKFZ), die EU und die WHO auf die erheblichen Defizite der 
deutschen Tabakpolitik hin.6 7 8 In kaum einem anderen Industrieland wird die Tabakindustrie 
derart zurückhaltend reguliert und so wenig unternommen, um politische Einflussnahme zu 
verhindern. Bei politischen Entscheidungen sitzen die Tabakkonzerne (und ihre Verbündeten in 
angrenzenden Branchen) direkt vor der Tür der Politik und leisten entsprechend ihrer hohen 
finanziellen Ausstattung aggressive Lobby- und Öffentlichkeitsarbeit.9 10 Wichtige und überfällige 
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Gesetzesinitiativen zu tabakbezogenem Gesundheits- und Umweltschutz werden auf diese 
Weise immer wieder blockiert oder verzögert. Diese Blockadehaltung führt zu enormen 
individuellen und gesellschaftlichen Schäden. Pro Jahr sterben allein in Deutschland rund 
127.000 Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Der gesamtgesellschaftliche Schaden 
beläuft sich auf ca. 97 Mrd. Euro pro Jahr.11 Ökologische Schäden durch weggeworfene 
Zigarettenkippen und die ressourcenintensive sowie emissionsreiche Tabakproduktion sind 
hierbei noch nicht mitberücksichtigt, genauso wenig wie das nicht quantifizierbare, unerträgliche 
Leid all jener, die von Krankheit und Tod durch Tabak betroffen sind.12 13 Der mangelhafte 
Nichtraucherschutz in Bundesländern wie Hessen, einschließlich die erschreckende 
Ambitionslosigkeit des vorliegenden Gesetzentwurfs, steht stellvertretend für das deutsche 
Versagen in der Tabakpolitik. 
Wir fordern die Hessische Landesregierung dazu auf, mit der industriegeprägten, tödlichen 
Tabakpolitik der Vergangenheit zu brechen und stattdessen eine evidenzbasierte und 
menschenrechtsorientierte Politik umzusetzen. Es ist nicht hinnehmbar, dass im Jahr 2021 
immer noch Menschen (insbesondere auch Kinder) in Deutschland durch Passivrauchen 
geschädigt und getötet werden. Genauso wenig ist es akzeptabel, dass nennenswerte Teile der 
Bevölkerung (vor allem Kinder, Menschen mit Beeinträchtigungen und Schwangere) von 
gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden, da öffentliche Orte aufgrund der massiven 
passivrauchbedingten Luftverschmutzung unzugänglich sind. 
 
Historisch falscher, von der Tabakindustrie geprägter Pfad ist dringend korrekturbedürftig 
 

Das hessische Nichtraucherschutzgesetz muss als Resultat massiver, jahrzehntelanger 
Einflussnahme der Tabakindustrie auf die Nichtraucherschutzgesetzgebung des Bundes und der 
Länder verstanden werden. Die zahlreichen Versuche der Tabakindustrie wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu den erheblichen Gesundheitsgefahren des Passivrauchens zu untergraben sind 
– gerade für Deutschland - gut dokumentiert.14 15 16 Jahrzehnte lang verfolgte die Tabakindustrie 
eine Strategie des systematischen Wissenschaftsbetrugs und des Zweifelsäens an etablierten 
Erkenntnissen über die Gefährlichkeit des aktiven und passiven Rauchens. Ziel war es die 
öffentliche Meinung und letztlich die politischen Entscheidungen zugunsten eigener 
kommerzieller Interessen und zulasten legitimer Gesundheits- und 
Selbstbestimmungsinteressen der Bevölkerung zu beeinflussen.17  
Als Mitte der 2000er Jahre gesetzliche Regelungen zum Nichtraucherschutz nicht mehr 
abzuwenden waren, verhinderte die Tabakindustrie zuerst ein einheitliches und strenges Gesetz 
auf Bundesebene18 19, um im zweiten Schritt zusammen mit Verbündeten in der 
Glückspielindustrie und Gastronomie (insbesondere dem DEHOGA) gegen einen umfassenden 
Nichtraucherschutz auf Länderebene vorzugehen. Es wurden Ängste geschürt, 
Falschinformationen verbreitet und politische Netzwerke genutzt, um ein absolutes Rauchverbot 
in Innenräumen zu verhindern. Mithilfe zahlreicher Ausnahmen (vor allem die Kleingastronomie 
und Raucherräume betreffend) wurde das Schutzniveau – entgegen der ausdrücklichen 
Warnung der Wissenschaft - stark verwässert.20 Diese Ausnahmen sind bis heute im hessischen 
Gesetz verankert und sollen laut dem vorliegenden Gesetzentwurf weitestgehend unverändert 
bestehen bleiben. 
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Konsequenter Nichtraucherschutz steht in keinem Widerspruch zu wirtschaftlichen Interessen 
der Gastronomie 
 

Der Grund, warum die Tabakindustrie insbesondere in der Gastronomiebranche nach 
Verbündeten im Kampf gegen Nichtraucherschutzmaßnahmen gesucht und diese auch gefunden 
hat, ist die fälschliche Annahme, dass konsequenter Nichtraucherschutz zu Umsatzeinbußen 
führe. Diese Behauptung ist empirisch betrachtet nicht haltbar. Neben zahlreichen Erfahrungen 
aus dem Ausland (z. B. Großbritannien, Norwegen, Frankreich, Italien, Spanien, Kanada, 
Australien), die ganz eindeutig zeigen, dass strenge Rauchverbote zu keinem „Kneipensterben“ 
geführt haben, zeigt zudem eine Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums, dass 
konsequenter Nichtraucherschutz in Deutschland keine nachhaltigen Umsatzeinbußen nach sich 
gezogen hat. 21 22 23 Anhand der deutschen Positivbeispiele mit einem absoluten Rauchverbot in 
der Gastronomie (Bayern, NRW, Saarland) lässt sich die Falschheit dieser Behauptung 
eindrücklich nachvollziehen. Schließlich existiert in diesen drei Bundesländern nach wie vor eine 
funktionierende und vielfältige Gastronomie, die denen anderer Bundesländer wirtschaftlich in 
Nichts nachsteht. 
Vielmehr muss heutzutage davon ausgegangen werden, dass absolute Rauchverbote 
umsatzförderlich wirken. In Hessen stellen Nichtrauchende mittlerweile rund 80 Prozent der 
erwachsenen Bevölkerung.24 Für die nahe und mittelfristige Zukunft ist ein weiterer signifikanter 
Rückgang der Rauchquoten zu erwarten. Bereits 2013 sprachen sich vier von fünf Deutschen 
(rund 82 Prozent) für einen konsequenten Nichtraucherschutz in der Gastronomie aus – 
einschließlich knapp 60 Prozent der Rauchenden.25 Mittlerweile dürfte die breite Zustimmung 
noch weiter gestiegen sein. Konsequenter Nichtraucherschutz ist gesellschaftlicher Konsens 
und sollte so auch von der Politik behandelt werden. Die Menschen sind zunehmend 
gesundheitsbewusster und nicht mehr bereit, sich Passivrauch/-dampf auszusetzen. Eine 
Gastronomiebranche, die diese Tatsache ignoriert, erscheint wenig zukunftsträchtig. Es sei 
zudem angemerkt, dass insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen und Familien mit Kindern 
aufgrund der Rauchbelastung in der Gastronomie regelmäßig auf Restaurant- und 
Kneipenbesuche verzichten. Absolute Rauchverbote würde die Gastronomie familien- und 
behindertenfreundlicher machen und auf diese Weise neue Kundschaft erschließen.  
Darüber hinaus sorgen absolute Rauchverbote ohne Ausnahmen für Rechtssicherheit und 
Gleichheit unter den gastronomischen Betrieben. Wettbewerbsverzerrungen könnten auf diese 
Weise erheblich reduziert werden. 
 
Hessischer Nichtraucherschutz ist rückständig und missachtet wissenschaftliche Evidenzen 
 

Das Hessische Modell des Nichtraucherschutzes (das im Kern auch im aktuellen Gesetzentwurf 
fortgeführt wird) weist zahlreiche problematische Lücken, Ausnahmen und Fehlanreize auf, 
wodurch die Effektivität des Gesetzes deutlich vermindert ist. Insbesondere die Ausnahmen im 
Bereich der Gastronomie (§ 2 Abs. 5 HessNRSG) unterlaufen das eigentliche Ziel des Hessischen 
Nichtraucherschutzgesetzes, nämlich der Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens.  
Es besteht seit langem wissenschaftlicher Konsens darüber, dass Raucherräume keinen 
effektiven Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens bieten.26 Zum einen sind die Angestellten 
gezwungen regelmäßig die verrauchten Räume zu betreten und zum anderen zieht der Rauch 
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durch schlecht abgetrennte oder gar offene Türen auch in den Nichtraucherbereich, wodurch die 
nichtrauchende Kundschaft zu Schaden kommt. Es ist praktisch kaum möglich, Raucherräume 
baulich so zu gestalten, dass keinerlei Schadstoffe in angrenzende Räume dringen.27  
Darüber hinaus stellt Passivrauchen auch für die Rauchenden selbst eine erhebliche 
Gesundheitsgefahr dar. Diese rauchen nämlich in Raucherräumen zusätzlich zu ihren eigenen 
Zigaretten, auch die aller anderen passiv. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden, 
dass der Nebenstromrauch, der beim bloßen Glimmen der Zigarette entsteht und im Vergleich 
zum Hauptstromrauch nochmals deutlich erhöhte Schadstoffgehalte aufweist, sich ebenfalls im 
Raum ansammelt und auf diese Weise alle Anwesenden in besonderem Maße schädigt.28 Nur 
drei gerauchte Zigaretten in einem 60 m3-Innenraum verursachen eine Feinstaubbelastung, die 
zehnmal größer ist als die eines parallel dazu laufenden Dieselautos. Geltende Außengrenzwerte 
für Feinstäube werden durch das bloße Abbrennen dieser drei Zigaretten bereits um das bis zu 
14-fache überschritten.29 Man kann sich also ausrechnen, wie katastrophal schlecht die 
Luftqualität in solchen Räumen ist, wo doch dort an einem Abend in der Regel hunderte, wenn 
nicht sogar über tausend Zigaretten geraucht werden. 
Somit ergibt sich auch nicht der vielgezeichnete Interessenkonflikt zwischen Nichtrauchenden 
und Rauchenden. Konsequenter Nichtraucherschutz dient am Ende allen. Wissenschaftlich ist 
völlig klar, dass nur ein absolutes Rauchverbot in Innenräumen Nichtrauchende und Rauchende 
vor den Gefahren des Passivrauchens schützt.30 31 32 Das Hessische Nichtraucherschutzgesetz 
muss dieser Tatsache endlich Rechnung tragen. 
 
Problematischer „Zwei-Klassen-Arbeitsschutz“ wird im Gesetzentwurf fortgeschrieben 
 

Offensichtliche Widersprüche werden im vorgelegten Gesetzentwurf nicht aufgelöst – vor allem 
beim Arbeitsschutz. Es stellt sich die Frage, warum Angestellte in Festzelten vor den Gefahren 
des Passivrauchens geschützt werden sollen, nicht jedoch in Spielhallen oder Eckkneipen. 
Gerade erst hat der Bundesrat durch eine Änderung der Berufskrankheitenverordnung 
Lungenkrebs durch Passivrauchen als Berufskrankheit anerkannt.33 Angemerkt sei hier, dass 
Passivrauchen nicht nur zu Lungenkrebs, sondern auch zu vielen anderen, zum Teil schweren 
Krankheiten führt, insbesondere Herzkreislauferkrankungen.34 Die Hessische Landesregierung 
hätte nun im Rahmen der anstehenden Novellierung die Möglichkeit, Leid durch derartig bedingte 
Berufskrankheiten bei Angestellten in der Gastronomie bzw. Glückspielbranche mithilfe eines 
absoluten Rauchverbots zu verhindern. Stattdessen tastet der aktuelle Gesetzentwurf jedoch die 
Ausnahmen für diesen Bereich (75-m2-Einraum- und Nebenraumregelung) nicht an. Damit wird 
ein „Zwei-Klassen-Arbeitsschutz“ fortgeschrieben, der Angestellten in diesen Branchen das 
Recht auf angemessenen Arbeitsschutz und körperliche Unversehrtheit verwehrt. Vermeintlich 
ökonomische Interessen werden über den Schutz von Menschen gestellt. Die Tatsache, dass die 
Gesundheitsgefahren des Passivrauchens mittlerweile seit über 40 Jahren wissenschaftlich 
belegt und politisch bekannt sind, macht diesen Umstand inakzeptabel.35 Vor dem Hintergrund 
des Gleichheitssatzes im Grundgesetz (Art. 3 Abs. 1 GG) ist diese Ungleichbehandlung mit 
anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht nur in hohem Maße unverständlich und 
ungerecht, sondern nach unserer Auffassung auch verfassungswidrig. 
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Passivrauchen stellt auch unter freiem Himmel ein großes Problem dar 
 

Passivrauchen ist auch unter freiem Himmel schädlich und belästigend.36 37 Der Gesetzentwurf 
erkennt genau dies im Falle von Spielplätzen an. Zu fragen bleibt, warum andere Außenbereiche, 
wo Menschen - auch Kinder - zusammenkommen und nur schwer ausweichen können (wie z. B. 
Freibäder, Zoos, Außengastronomie, Gebäudeeingänge, Parks, etc.) keinem Rauchverbot 
unterworfen werden.  
International zeigt sich ein eindeutiger Trend in Richtung weitreichender Rauchverbote im 
Außenbereich. Länder wie Australien, Kanada, USA, Schweden, Frankreich oder Italien machen 
es erfolgreich vor. In Mailand wird beispielsweise das Rauchen ab 2025 im gesamten öffentlichen 
Stadtgebiet verboten werden, da u. a. festgestellt wurde, dass Tabakrauch acht Prozent der 
städtischen Feinstauverschmutzung ausmacht.38 Aber auch in Deutschland gibt es 
Positivbeispiele. 2019 forderte beispielsweise der baden-württembergische 
Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) den Nichtraucherschutz nach schwedischem 
Vorbild auch auf die Außengastronomie auszuweiten.39 In Hessen hat die Stadt Frankfurt ein 
Rauchverbot für Freibäder verhängt und gestattet das Rauchen nur noch in ausgewiesenen 
Raucherbereichen. Gerade letzteres Beispiel sollte die Hessische Landesregierung zum Anlass 
nehmen, selbst aktiv zu werden und einheitliche gesetzliche Standards zu setzen. 
Allgemeines Ziel sollte sein, dass Nichtrauchen zur Regel und Rauchen zur Ausnahme wird. Alle 
öffentlichen Orte sollten grundsätzlich rauchfrei sein. Wer rauchen möchte, sollte dies nur noch 
in ausgewiesenen Raucherbereichen tun können. Atemluft ist in der Regel von Natur aus 
hochgradig rein - und das ist gut so, denn Atemluft ist das „Lebensmittel Nummer Eins“. 
Menschen können ohne Luft nur wenige Minuten überleben. So wie wir heutzutage 
Luftverschmutzung durch Industrieschornsteine oder Autos nicht mehr tatenlos hinnehmen, 
sollten wir auch beim Thema Rauchen konsequent auf schadstofffreie Atemluft hinarbeiten. 
 
Rauchverbote unter freiem Himmel helfen der Umwelt und den kommunalen Finanzen 
 

In naturnahen Räumen (Parks, Grünanlagen, Naturschutzgebiete, Wälder, etc.) sollte das 
Rauchen verboten werden. Menschen suchen dort Erholung an der frischen, unverschmutzten 
Luft. Wir als Verband erhalten beispielsweise zahlreiche Rückmeldungen von Menschen, die sich 
vom permanenten Passivrauchen in Parks erheblich in ihrer Lebensqualität eingeschränkt 
fühlen.  
Zusätzlich zur Passivrauchproblematik sollte auch der Natur- und Umweltschutz bedacht 
werden. Zigarettenkippen sind im Stadtbild leider immer noch allgegenwärtig und gehören zu 
den am häufigsten weggeworfenen Müllgegenständen weltweit. Eine einzige weggeworfene 
Zigarettenkippe vergiftet schätzungsweise 40 bis 60 Liter Grundwasser. Zahlreiche Lebewesen 
im Erdreich und den Gewässern werden auf diese Weise geschädigt.40 Die Umweltschäden und 
die Reinigungskosten sind enorm hoch. Die deutschen Kommunen zahlen jährlich rund 225 Mio. 
Euro für die aufwendige Beseitigung von Zigarettenkippen.41 Rauchverbote in Naturräumen 
helfen dabei, Tabakabfälle erheblich zu reduzieren und Waldbrände zu verhindern. Die 
Reduzierung des Waldbrandrisikos durch Rauchverbote in Wäldern und Naturschutzgebieten 
sollte gerade vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung ein wichtiges Argument darstellen. 
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Nichtraucherschutz nur bei konsequenter Durchsetzung wirksam – hohe Bußgelder notwendig 
 

Die Erfahrung zeigt eindeutig, dass reine Appelle, Aufklärung und milde Bußgelder (leider) nicht 
zum notwendigen Erfolg beim Nichtraucherschutz geführt haben. Vor allem auf Betreiberseite 
sind hohe und dementsprechend abschreckende Bußgelder erforderlich, um ein akzeptables 
Maß an Gesetzeskonformität zu gewährleisten. Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz 
sind vor dem Hintergrund der Tausenden Toten, die pro Jahr an den Folgen des Passivrauchens 
in Deutschland erkranken und sterben, kein Bagatelldelikt und müssen auch dementsprechend 
behandelt werden. Verhältnismäßig und effektiv wäre eine Stufenregelung, die noch relativ milde 
Strafen bei Erstverstößen vorsieht, jedoch bei allen weiteren Verstößen deutlich höhere 
Bußgelder festsetzt. Wir schlagen hier Bußgelder von bis zu 20.000 Euro für Betriebe vor. Für 
besonders schwere, d.h. wiederholte oder systematische Verstöße sollte zudem ein 
Straftatbestand eingeführt werden, der auch die Entziehung der Betriebserlaubnis ermöglicht 
(nach dem Vorbild Italiens). 
Durch ein ausreichend hohes Strafmaß würde nicht nur die Gesetzeskonformität gewährleistet, 
sondern auch die kommunalen Kosten für Kontrollen und Ahndung erheblich gesenkt werden. 
 
Internationale Abkommen, Menschenrechte und Grundgesetz erfordern konsequenten 
Nichtraucherschutz ohne Ausnahmen 
 

Deutschland hat sich im Rahmen des 2004 ratifizierten WHO-Tabakrahmenübereinkommens 
(FCTC) dazu verpflichtet, weitreichende und effektive Tabakkontrollmaßnahmen umzusetzen. Mit 
Artikel 8 ist der wirksame Schutz vor Passivrauchen eine zentrale Forderung dieses 
Abkommens. Der derzeitige Gesetzentwurf zur Novellierung des hessischen 
Nichtraucherschutzes kommt den Verpflichtungen und Ansprüchen der FCTC nicht in 
ausreichendem Maße nach. Etablierte wissenschaftliche Evidenzen zu den Gefahren des 
Passivrauchens und zu effektiven Gegenmaßnahmen - die selbst die Tabakindustrie mittlerweile 
nicht mehr leugnet - werden im Rahmen des vorgelegten Gesetzentwurfs weiterhin ignoriert. 
Neben den Vorgaben des FCTC werden auch die Pflichten, die sich aus dem Übereinkommen 
über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK) ergeben, im Gesetzentwurf 
missachtet. Durch die Aufrechterhaltung verrauchter öffentlicher Räume (was auch stark 
verrauchte Außenbereiche, wie z. B. Restaurantterrassen umfasst) werden Menschen mit 
körperlichen Beeinträchtigungen (beispielsweise Asthma oder Krebserkrankungen) von 
gesellschaftlicher Teilhabe systematisch ausgeschlossen. Damit wird gegen das Prinzip der 
Nichtdiskriminierung und Gleichberechtigung verstoßen. Gerade auch vor dem Hintergrund der 
Corona-Pandemie, die nach derzeitigen Erkenntnissen bei rund 10 Prozent aller Infizierten zu 
Langzeitschäden („Long Covid“) führt, gewinnt eine barrierearme und inklusive Gesellschaft an 
zusätzlicher Relevanz. Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland rund 350.000 
Menschen an den Spätfolgen von COVID-19, wie z. B. Lungenfunktionsstörungen, leiden 
könnten.42  
Barrieren in Form von passivrauchbedingter Luftverschmutzung existieren zudem für 
Schwangere, wodurch eine geschlechtsspezifische Diskriminierung vorliegt. Für Ex-
Raucherinnen und Ex-Raucher stellen verrauchte Orte zudem ein konkretes Rückfallrisiko dar, 
was ebenfalls dazu führen kann, dass diese Orte gemieden werden und auf diese Weise für 
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Betroffene unzugänglich sind. Nicht zuletzt leiden aber auch schlicht gesundheitsbewusste 
Menschen und Nichtrauchende unter passivrauchbedingten Zugangsbarrieren. In Hessen 
werden aufgrund der Missstände beim Nichtraucherschutz über drei von vier Menschen 
permanent gezwungen, eigene Gesundheitsinteressen gegen gesellschaftliche Teilhabe 
abzuwägen. All diese Beispiele sind inakzeptabel und widersprechen in eklatanter Art und Weise 
dem Anspruch einer offenen, inklusiven und rücksichtsvollen Gesellschaft, die die körperlichen 
Grenzen und Selbstbestimmungsrechte der Menschen respektiert. 
Nichtraucherschutz ist aus einer Menschenrechtsperspektive von zentraler Bedeutung.43 
Passivrauchen entspricht einem unfreiwilligen Tabakkonsum, einschließlich der damit 
einhergehenden Gesundheitsschäden. Nur wenn Nichtrauchende effektiv vor dieser 
fremdbestimmten Schädigung geschützt werden, wird das Recht auf körperliche Unversehrtheit 
und Leben, das an zentraler Stelle im Grundgesetz (Art. 2 Abs. 2 GG) verankert ist, tatsächlich 
gewährleistet. Da verrauchte Räume, wie oben dargelegt, Zugangsbarrieren darstellen, bedeutet 
Nichtraucherschutz darüber hinaus die Sicherstellung des Rechts auf gleichberechtigte 
soziokulturelle Teilhabe. Nicht zuletzt gewährleisten ortsbezogene Rauchverbote auch das 
Recht auf eine intakte Umwelt, sei es in Form unverschmutzter Luft oder durch die Verhinderung 
von Umweltschäden im Zusammenhang mit weggeworfenen Zigarettenkippen.44 
 
Hessischer Nichtraucherschutz – zurück in die Vergangenheit oder Weg in die Zukunft? 
 

Schwache Nichtraucherschutzgesetze wie jenes in Hessen (partielle Rauchverbote in der 
Gastronomie; Bedienung in verrauchten Räumen; weitreichende Lücken) sind ein 
industriegeprägtes Relikt der Vergangenheit und stellen international ein absolutes 
Auslaufmodell dar.45 In Europa lassen sich nur noch wenige Negativbeispiele finden, wo 
derartige Regelungen weiterhin in Kraft sind. Die überwiegende Mehrheit der Staaten (um nur 
einige an dieser Stelle zu nennen: Frankreich, Österreich, Tschechien, Niederlande, Belgien, 
Großbritannien, Irland, Schweden, Norwegen, Island, Spanien, Ungarn, Türkei, Slowenien, 
Rumänien etc.) hat ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie erlassen. Auch innerhalb 
Deutschlands könnten partielle Rauchverbote bald in der Minderheit sein. Denn in Baden-
Württemberg zeichnet sich unter der grün-schwarzen Landesregierung eine Verschärfung hin 
zu einem absoluten Rauchverbot ab. Damit wäre über die Hälfte der deutschen Bevölkerung 
erfolgreich durch einen konsequenten Nichtraucherschutz in der Innengastronomie geschützt.  
Für die Hessische Landesregierung stellt sich die Frage, ob sie im Jahr 2021 - mit historisch 
niedrigen, stetig sinkenden Rauchquoten und entgegen dem Willen in der Bevölkerung - 
weiterhin an einem überholten und schädlichen Modell festhalten will oder stattdessen dazu 
bereit ist, den Weg in eine moderne und rücksichtsvolle Zukunft zu gehen, indem die anstehende 
Gesetzesnovellierung für ernstgemeinte und konsequente Fortschritte beim Nichtraucherschutz 
genutzt wird.  
 
Für weitere Fragen stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung. 
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Wir freuen uns, wenn unsere Forderungen, die im Wesentlichen den Forderungen der 
Wissenschaft entsprechen (allen voran des Deutschen Krebsforschungszentrums) Eingang in 
die Novellierung des hessischen Nichtraucherschutzes finden würden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
    
Rainer Nickel     
 

Vorstandsvorsitzender NRSV 
 
 
 
München, den 16. August 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sören Becker 
 

Vorstand NRSV 
Eugen Hoppe-Schultze 
 

Regionalleiter Baden-
Württemberg, Hessen & 
Rheinland-Pfalz 
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Stellungnahme   
zum Entwurf der Landesregierung für ein 

Zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Nichtraucherschutzgesetzes 
 

Die im Ärztlichen Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e.V. (ÄARG) zusammengeschlos-
senen, präventivmedizinisch engagierten Ärzte begrüßen das Bestreben der Landes-
regierung, den Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor den Gesundheitsgefahren des Passiv-
rauchens zu verbessern. Der ÄARG nimmt mit Freude wahr, dass die Novellierung des hessi-
schen Nichtraucherschutzgesetzes (HessNRSG) vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen 
Paradigmenwechsels zur Akzeptanz des Rauchens und Passivrauchens geschieht. Er freut 
sich ebenso darüber, dass die Landesregierung die Entwicklung zu einer rauchfreien Gesell-
schaft für erstrebenswert hält. 

Der ÄARG begrüßt ausdrücklich:  

Ø die Einführung eines Rauchverbotes auf Kinderspielplätzen. 

Es ist hervorzuheben, dass das Verbot nicht nur dem direkten Schutz der Kinder und 
Jugendlichen vor den Gesundheitsgefahren des Passivrauchens dienen soll, sondern 
auch auf die Stärkung der Vorbildfunktion der Erwachsenen abzielt. 

Ø die Aufhebung der Ausnahmeregelung für das Rauchverbot in Festzelten. 

Passivrauchen ist unstrittig gesundheitsschädlich. Der Fokus der Besorgnis lag bisher 
vor allem auf dem erhöhten Krebsrisiko (1)*. Neueste Forschungsergebnisse belegen 
darüber hinaus ein hohes Gefährdungspotential durch Passivrauchen für den Herz-
kreislauf und die Lunge (2). Weiterhin erweist sich, dass Schwangere durch die Expo-
sition gegen Tabakrauch in der Raumluft stark gefährdet sind. So zeigen neueste Unter-
suchungen, dass Passivrauchen in der Schwangerschaft die Gene der Nachkommen 
verändert und einen lebenslangen Einfluss auf die Entwicklung von Hirnfunktionen, die 
Entstehung von Diabetes und Krebs ausüben kann (3).  

_________________________ 

* siehe Quellenangaben unten 
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Ø das Verbot der Nutzung von elektronischen Zigaretten und Tabakerhitzern in den 
bestehenden Nichtraucherzonen. 

Der Gesetzentwurf stellt klar, dass der Tabakkonsum nicht mehr als eine „normale“ 
Verhaltensweise gilt. Vielmehr gibt es gute Gründe, sich um eine mögliche „Renormali-
sierung“ des Rauchens durch die Nutzung von elektronischen Zigaretten und Tabak-
erhitzern Sorge zu machen (4). Nach dem gegenwärtigen wissenschaftlichen Kenntnis-
stand haben E-Zigaretten ein beträchtliches gesundheitliches Schadenpotential (5,6). 
Dieses kann bis zu 50% des Schadenspotentials konventioneller Zigaretten betragen  
(7-10). E-Zigaretten sind auch keine Hilfen bei der dauerhaften Entwöhnung vom 
Rauchen (11,12). Die deutschen Fachgesellschaften raten von E-Zigaretten zur 
Reduktion des Zigarettenkonsums ab (13). 

Die hessische Landesregierung vertritt einen beachtlichen progressiven Ansatz zum präven-
tiven Gesundheitsschutz vor dem Passivrauchen. Unter dieser Gegebenheit ist es unver-
ständlich, warum der Entwurf für die Novellierung des HessNRG so kurz greift. Zu erwarten 
wäre, dass alle der jahrelang gewährten Ausnahmen von Rauchverboten auf den Prüfstand 
kommen. Folgerichtig wäre, dass der Schutz vor dem Passivrauchen in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens umfassend geregelt wird. Im Einzelnen: 

Streichung von Ausnahmeregelungen 

a. Spielbanken  

Es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum die Besucher von Spielbanken und die dort 
Beschäftigten weniger schutzwürdig sind als Gäste und Beschäftigte in Festzelten und 
Speisegaststätten. 

b. Gastronomiebetriebe 

Es ist ebenso wenig einsichtig, warum Besucher und Beschäftigte in Gaststätten mit 
weniger als 75 m2 Gastfläche nicht vor dem Passivrauchen geschützt werden sollten. Die 
Vorgabe, dass dort keine oder nur kalte und einfach zubereitete warme Speisen verab-
reicht werden, ist keine plausible Begründung für die Ausnahme.  

Die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung wünscht sich eine rauchfreie Gastro-
nomie ( 14). Die Regierungen der Bundesländer hatten bereits 2007 beschlossen, dass 
das Rauchen in Gaststätten grundsätzlich untersagt werden sollte (15). Einige 
Bundesländer (Bayern, Nordrhein-Westfalen, Saarland) haben schon vor Jahren ein 
umfassendes Rauchverbot in Gaststätten eingeführt. Einem derartigen Rauchverbot 
stehen weder rechtliche Hürden noch ökonomische Bedenken entgegen. Das 
Bundesverfassungsgericht hat 2008 ausdrücklich festgestellt, dass das Verbot des 
Rauchens in öffentlichen Räumen einschließlich der Gastronomie mit dem Grundgesetz 
vereinbar ist und der Gesetzgeber nicht gehindert ist, ein striktes Rauchverbot in allen 
Gaststätten zu verhängen (16). Die ursprüngliche Befürchtung, dass ein umfassendes 
Rauchverbot in Gastronomiebetrieben schwerwiegende wirtschaftliche Schäden nach 
sich ziehen könnte, hat sich nicht bewahrheitet.  
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Ein novelliertes Nichtraucherschutzgesetz, dass einen umfassenden Schutz vor dem Passiv-
rauchen im öffentlichen Raum gewährt, würde der hochgesteckten Zielsetzung der hessi-
schen Landesregierung zum Nichtraucherschutz gerecht werden. Es würde darüber hinaus 
den gegebenen Verpflichtungen des Landes gegenüber dem WHO-Rahmenabkommen zur 
Tabakkontrolle (17) nachkommen. Die in Art. 8 des Rahmenabkommens und die dazuge-
hörigen Leitlinien (18) lassen keinen Zweifel daran, dass nur absolute Rauchverbote in 
öffentlich zugänglichen Räumen die Anforderungen des Vertrags erfüllen.  

Zusammenfassung 

Der ÄARG unterstützt vorbehaltlos die Änderungsvorschläge in dem vorgesehenen Entwurf 
für ein novelliertes HessNRSG. Er dringt gleichzeitig darauf, dass die hessischen Bürgerinnen 
und Bürger in allen öffentlich zugänglichen Räumen wie Spielhallen und Kneipen vor den 
Gesundheitsgefahren des Passivrauchens geschützt werden.  

 

Prof. Dr. med. Friedrich Wiebel  Eching den 20. August 2021 
Bundesvorsitzender 
Pharmakologe und Toxikologe 
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